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Glossar

ABS Access and Benefit Sharing / Zugang und gerechter Vorteilsausgleich 

CBD Convention on Biological Diversity / 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt

COP Conference of the Parties / Vertragsstaatenkonferenz

ITPGRFA International Treaty for Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture / Internationaler Saatgutvertrag 

MAT Mutually Agreed Terms / Einvernehmlich vereinbarte Bedingungen 

PIC Prior Informed Consent / Vorherige informierte Zustimmung 

TK Traditional Knowledge / Traditionelles Wissen 

WIPO World Intellectual Property Organisation / 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 

WTO World Trade Organisation / Welthandelsorganisation 
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Vorwort Das Nagoya-Protokoll

Vorwort

Seit 20 Jahren ist die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert 
gesetzgeberische und politische Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Ergebnisse der Forschung und Entwicklung und die Vorteile, die 
sich aus der kommerziellen Nutzung von genetischen Ressourcen 
ergeben, ausgewogen und gerecht zu teilen. Denn während 
Transnationale Unternehmen auf der Grundlage von – illegal – 
erworbenen genetischen Ressourcen Hautcremes, Shampoos oder 
Krebsbekämpfungsmittel herstellen und durch deren Vermarktung 
zum Teil Millionenbeträge in zweistelliger Höhe erzielen, gehen 
Indigene und andere Bevölkerungsgruppen aus dem Globalen 
Süden, welche die Nutzpflanzen traditionelle nutzen, leer aus.

Mit der Verabschiedung des sogenannten Na-
goya-Protokolls auf der UN-Konferenz zu Biodiver-
sität, 2010, schien ein wichtiger Schritt gegen Bio-
piraterie gelungen zu sein. Eine im April 2013 von 
Brot für die Welt und Partnerorganisationen ver-
öffentlichte Studie zeigt hingegen: das Nagoya-
Protokoll hat weder die Bedürfnisse von Entwick-
lungsländern ausreichend berücksichtigt, noch die 
Rechte indigener Völker festgeschrieben.

Die Studie „Nagoya Protocol on Access to Ge-
netic Resources and the Fair and Equitable Sha-
ring of Benefits Arising from their Utilization 
– Background and Analysis“ (siehe Kasten) be-
schreibt ausführlich die intransparente Entschei-
dungsfindung und Beschlussfassung des Nagoya-
Protokolls sowie dessen Stärken und Schwächen. 
Aufgrund der offensichtlichen Defizite bei den 
Überwachungsmechanismen sehen die Autoren 
die nationalen Gesetzgeber in der Pflicht über die 
Mindeststandards des Nagoya-Protokolls hinaus-
zugehen, um Biopiraterie effektiv verhindern und 
bestrafen zu können und somit den Anforderun-
gen aus dem „Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt“  von 1992 gerecht zu werden. 

Der inzwischen von der Europäischen Kom-
mission vorgelegte Richtlinienentwurf zur Umset-
zung des Nagoya-Protokolls in den EU-Mitglied-
staaten erfüllt jedoch nicht diese Erwartungen. Im 
Gegenteil: Sollte der Richtlinienentwurf in seiner 
jetzigen Fassung verabschiedet werden, könnten 

weiterhin (unbehindert) Produkte vermarktet wer-
den, deren genetische Ressourcen eindeutig aus 
Biopiraterie stammen. 

 Wir haben die aktuelle Entwicklung in Brüssel 
und die Ergebnisse der englischsprachigen Studie 
zum Anlass genommen, unsere Publikation „Wer 
kriegt was?“ aus dem Jahre 2012 zu überarbeiten 
und neu aufzulegen.

 
Sven Hilbig 
Referent Welthandel und  
internationale Umweltpolitik

Die Studie Nagoya Protocol on Access to Gene-
tic Resources and the Fair and Equitable Sha-
ring of Benefits Arising from their Utilization 
– Background and Analysis kann unter http://
info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-
downloads/nagoya_protocol_background_and_
analysis.pdf kostenlos heruntergeladen werden.
Eine kostenlose Druckversion kann unter sven.
hilbig@brot-fuer-die-welt.de angefordert werden.

http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/nagoya_protocol_background_and_analysis.pdf
http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/nagoya_protocol_background_and_analysis.pdf
http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/nagoya_protocol_background_and_analysis.pdf
http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/nagoya_protocol_background_and_analysis.pdf
mailto:sven.hilbig%40brot-fuer-die-welt.de?subject=Studie%20%22Nagoya%20Protocol%22
mailto:sven.hilbig%40brot-fuer-die-welt.de?subject=Studie%20%22Nagoya%20Protocol%22
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Einleitung  

Die Ungerechtigkeit  
ist offensichtlich

Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei der 
vorliegenden Publikation handelt es sich nicht um 
einen Ratgeber für Unternehmen und Forschungs-
institute oder Regierungen und Parlamente. Viel-
mehr will diese Broschüre eine politische Analy-
se des Nagoya-Protokolls bieten. Die Frage lautet: 
Wozu haben sich die Vertragsstaaten eigentlich 
verpflichtet, und wie ist dies vor dem Hintergrund 
der politischen Debatte der vergangenen Jahre zu 
bewerten?

Der Ausgangspunkt ist folgender: Eine Heil-
pflanze in einem Land A, das meist ein Entwick-
lungsland ist, enthält Wirkstoffe, die von einem 
Unternehmen in einem (Industrie-)Land B genutzt 
werden, um ein entsprechendes Produkt auf den 
Markt zu bringen. Nicht selten beanspruchen indi-
gene Völker die Pflanze als in ihrem Besitz befind-
lich und nutzen sie seit Generationen. Ihr traditio-
nelles Wissen diente der Forschungsabteilung des 
Unternehmens aus Land B als wichtiger Finger-
zeig für die Produktentwicklung. Normalerweise 
wurde weder das Land A noch das indigene Volk 
um die Zustimmung zur Nutzung und Kommerzi-
alisierung gebeten, noch werden die Gewinne, die 
das Unternehmen schließlich macht, irgendwie 
mit dem Land A oder dem indigenen Volk geteilt.

Die Beispiele aus der Debatte der vergangenen 
Jahre sind Legion: Pelargonium-Wurzeln aus Süd-
afrika und das traditionelle Wissen der Zulu und 
Xhosa gegen Bronchitis, der Neembaum und das 
traditionelle Wissen lokaler Gemeinschaften in In-
dien gegen Schädlinge in der Landwirtschaft, die 

Wer bekommt was? Welche Regeln gegen Biopiraterie enthält das 
Nagoya-Protokoll oder, wie es offiziell heißt, das „Protokoll von 
Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung 
ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt“? Was muss man tun, um eine genetische Ressource und 
traditionelles Wissen gemäß den Bestimmungen des Nagoya-Protokolls 
nutzen zu dürfen? Verleiht das Nagoya-Protokoll Sicherheiten, um 
eine faire und gerechte Vorteilsaufteilung zu garantieren?

Rinde des Bocoa-Baums und traditionelles indige-
nes Wissen aus Französisch-Guyana für eine glat-
te Haut – die genetischen Ressourcen und das ver-
wendete traditionelle Wissen kommen aus allen 
Kontinenten. Eingesetzt werden sie in der Medizin, 
bei Kosmetikprodukten, in der Landwirtschaft, als 
Nahrungsergänzungsmittel und so weiter.

Die Ungerechtigkeit dabei ist offensichtlich. 
Ressourcen und Erfahrung kommen von den Ar-
men, ohne dass diese gefragt werden oder auch nur 
wissen, zu welchen Zwecken andere ihre kulturel-
len Leistungen nutzen. Und während einige Unter-
nehmen in den Industrieländern gute Gewinne er-
zielen, gehen die Armen leer aus.

Das Nagoya-Protokoll soll hier Abhilfe schaf-
fen. Es ist Ergebnis oder, je nach Blickwinkel, eher 
Zwischenstation eines 20-jährigen Kampfes für 
mehr Gerechtigkeit und Anerkennung. Nach ei-
nem nicht enden wollenden Streit und langwieri-
gen Verhandlungen wurde das Protokoll Ende Ok-
tober 2010 in Nagoya (Japan) von den Mitgliedern 
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
(CBD) verabschiedet. Ob es tatsächlich hält, was es 
verspricht, nämlich als wirksames Gegengewicht 
für die skizzierte Ungerechtigkeit zu fungieren, 
oder ob es eher ein Placebo darstellt – das ist die 
Grundfrage, der diese politische Analyse des Na-
goya-Protokolls gegen Biopiraterie nachgehen will.
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Kapitel 1 Ein erfolgreicher Verhandlungsprozess

Johannesburg, im August 2002. In den Wirren 
der vielfältigen Verhandlungsthemen des Weltgip-
fels über nachhaltige Entwicklung war es nicht im-
mer leicht, den Überblick zu behalten. Nur wenige 
Experten schenkten der Debatte über Artikel 44(o) 
des Durchführungsplans größere Aufmerksam-
keit. Dabei hatten sich die Entwicklungsländer an 
dieser Stelle etwas Größeres vorgenommen. Zehn 
Jahre nach dem Erdgipfel in Rio de Janeiro, als die 
Staats- und Regierungschefs 1992 die völkerrecht-
lich verbindliche Konvention über die biologische 
Vielfalt (CBD) unterzeichneten, wollten sie einem 
wesentlichen Umsetzungsdefizit abhelfen. Der 
Zeitpunkt war gut gewählt, diente doch die Mam-
mutkonferenz in der südafrikanischen Metropole 
insgesamt der weiteren Umsetzung der Beschlüs-
se von Rio.

Während der zehn Jahre, die seit der Rio-Kon-
ferenz vergangen waren, standen die Regeln der 
CBD zu Verhinderung von Biopiraterie lediglich 
auf dem Papier, in der Realität spielten sie (und 
spielen sie nach wie vor) kaum eine Rolle. Die Um-
setzung verharrte, vor allem in den industriellen 
Nutzerstaaten, nahe Null, wenn man einmal von 
– begrenzten – Ausnahmen wie Norwegen und 
vielleicht Japan absieht. Damit blieb das neben 
der Erhaltung der biologischen Vielfalt und ihrer 
nachhaltigen Nutzung dritte Ziel der CBD Maku-
latur. Erst nach Verabschiedung des Nagoya-Pro-
tokolls begannen Industriestaaten wie die Schweiz, 
Dänemark und Frankreich mit der Entwicklung 
nationaler ABS-Gesetzgebung, die Europäische 
Kommission legte in 2012 ihren Entwurf einer EU-
ABS-Richtlinie vor.

Und die Entwicklungsländer waren in Johan-
nesburg gut vorbereitet. Während sie im Oktober 
2001 in Bonn die Vertragsstaaten der CBD über die 
unverbindlichen „Bonner Richtlinien“ hatten ver-
handeln lassen, trafen sie sich im mexikanischen 
Badeort Cancún, um die Gruppe der Like-Minded 
Megadiverse Countries zu gründen. Diese gleich 
gesinnten Länder mit den global bedeutendsten 
Vorkommen an biologischer Vielfalt stießen sich 
daran, dass die Industriestaaten weiterhin gene-
tische Ressourcen und traditionelles Wissen aus 
Entwicklungsländern nutzten, ohne dafür deren 

vorherige Zustimmung einzuholen und sie in fairer 
und gerechter Weise an den Gewinnen zu beteili-
gen. Nach wie vor wurde geforscht und entwickelt, 
Medikamente, Kosmetika, Nahrungsergänzungs-
mittel wurden auf der Basis der genetischen Res-
sourcen und des traditionellen Wissens aus Ent-
wicklungsländern auf den Markt gebracht, ohne 
dass diese angemessen an den Vorteilen beteiligt 
würden.

Eben dies hatten die Industrieländer 1992 mit 
der Unterschrift unter die CBD zugesagt. Die in-
zwischen von allen UN-Mitgliedern (außer den 
USA) ratifizierte CBD sieht seit ihrem Inkrafttre-
ten 1993 vor, dass die Nutzung genetischer Res-
sourcen an die vorherige informierte Zustimmung 
derjenigen gebunden ist, die diese Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Dies soll unter gegenseitig ver-
einbarten Bedingungen geschehen. Diese schlie-
ßen eine Gewinnbeteiligung ein. Für Fälle, in de-
nen gegen diese Regeln verstoßen wurde, hatte die 
nordamerikanische Nichtregierungsorganisation 
RAFI 1994 den Begriff „Biopiraterie“ geprägt.

Mit Artikel 44(o) des „Johannesburg Plan of 
Implementation“ setzten die megadiversen Staa-
ten gegen den erbitterten Widerstand der Indust-
rieländer einen Beschluss durch, wonach im Rah-
men der CBD unter Beachtung der kurz vorher 
verabschiedeten unverbindlichen Bonner Richtli-
nien ein internationales Regime verhandelt wer-
den soll, das die faire und gerechte Aufteilung der 
Vorteile, die aus der Nutzung genetischer Ressour-
cen entstehen, unterstützt und sicherstellt.

Die nächste Station war die malaysische 
Hauptstadt Kuala Lumpur, in der 2004 die 7. Ver-
tragsstaatenkonferenz der CBD stattfand. Hier 
drängten die Entwicklungsländer auf ein klares 
Verhandlungsmandat, während die Industrielän-
der versuchten, dies möglichst zu verwässern. In 
Kuala Lumpur behielten die reichen Länder die 
Oberhand, das dort verabschiedete Verhandlungs-
mandat gab wenig Orientierung für den weiteren 
Prozess. Bestes Beispiel: Während die Entwick-
lungsländer ein völkerrechtlich verbindliches Pro-
tokoll unter der CBD anstrebten, versuchten die 
Industrieländer, das Verhandlungsmandat auf ein 
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Ein erfolgreicher  Verhandlungsprozess Kapitel 1

neben den Bonner Richtlinien weiteres unverbind-
liches Instrument zu begrenzen. 

Das Resultat bestand in einem wachsweichen 
Kompromiss, der alle Türen offen hielt. Verhan-
delt werden sollte nun ein internationales Regime, 
das sowohl völkerrechtlich verbindliche als auch 
nicht verbindliche Elemente enthalten könne. Die 
weiteren Verhandlungen schleppten sich über den 
gesamten Globus, von Bangkok nach Granada, 
Genf, Montreal, Curitiba, Bonn und Cali ging es 
schließlich ins japanische Nagoya, in dem im Ok-
tober 2010 am Ende der 10. Vertragsstaatenkonfe-
renz der CBD (COP-10) das Nagoya-Protokoll ver-
abschiedet wurde.

Das Nagoya-Protokoll ist keineswegs Ergebnis 
eines zähen Verhandlungsmarathons, der schließ-
lich zu einem Kompromiss führte, sondern viel-
mehr das Resultat einer geschickten – oder, je nach 
Blickwinkel, hinterlistigen und undemokratischen 
– Konferenzstrategie der japanischen Gastgeber. 
Während die offiziellen Verhandlungen noch lie-
fen, strickte die Europäische Kommission zusam-
men mit Japan (und später auch noch Brasilien) 
heimlich und hinter verschlossenen Türen an ei-
nem „Kompromisstext“, der die gegensätzlichen 
Positionen überbrücken und für alle Vertragsstaa-
ten annehmbar sein sollte, indem er die Positi-
onsgewinne und -verluste gleichermaßen verteil-
te. Dass dieses „gleichermaßen“ der EU und Japan 
nicht immer ganz gelang, ist nachvollziehbar.

Nach dem Scheitern der offiziellen Verhand-
lungen in der Nacht zum 29. Oktober legte die 
japanische Präsidentschaft am frühen Morgen 
des letzten Verhandlungstages der COP-10 ihren 
„Kompromisstext“ als „take it or leave it“ vor. Das 
heißt, das Nagoya-Protokoll musste in der vorlie-
genden Form beschlossen oder aber abgelehnt wer-
den. Nachverhandlungen waren nicht, oder nur 
sehr begrenzt, möglich. Die Delegierten standen 
dabei unter enormem Druck. Insbesondere nach 
dem frustrierenden Erlebnis des Klimagipfels von 
Kopenhagen im Dezember 2009 wollte niemand 
die Verantwortung für das Scheitern einer weiteren 
globalen Umweltkonferenz auf sich laden und so 
womöglich auch die Lunte an globale Umweltver-

handlungen und damit den gesamten Rio-Prozess 
legen. Also stimmten, nach einer kleinen, nicht ins 
Gewicht fallenden Änderung, alle CBD-Mitglieder 
zu. Das Nagoya-Protokoll war beschlossen.



1010

Kapitel 2 Politische Konfliktlinien

Ob die Entwicklungsländer nun mit dem Na-
goya-Protokoll erreicht haben, was sie sich seiner-
zeit in Johannesburg vornahmen, darf füglich be-
zweifelt werden. Die entscheidenden Konflikte löst 
das Nagoya-Protokoll zugunsten der Industriestaa-
ten. Zudem handelt es sich um ein eigentümliches 
Dokument: Manche Artikel und Passagen wurden 
bis zum Erzielen eines Kompromisses verhandelt, 
sie spiegeln also ausbalancierte Interessen wider. 

An anderer Stelle wurden bestimmte Positio-
nen auf Kosten der Interessen anderer Vertrags-
staaten übernommen, an dritten Stellen wurden 
Teilkonsense so ineinander geschoben, dass sie 
letztlich mehr der einen als der anderen Seite zu-
neigen. Von daher kann nicht verwundern, dass 
das Nagoya-Protokoll erheblichen Raum für Inter-
pretationen lässt und mitunter sogar widersprüch-
lich anmutet. Im Ergebnis konnten die zahlreichen 
politischen Konflikte, die über den mehrjährigen 
Verhandlungsmarathon hervortraten, mit dem Na-
goya-Protokoll vielleicht entschieden, jedoch nicht 
auf der Basis eines Konsenses gelöst werden.

2.1 Zugang oder 
Vorteilsausgleich?

Bereits der Titel des Nagoya-Protokolls macht 
einen entscheidenden Unterschied zum Beschluss 
von Johannesburg deutlich. Während es 2002 aus-
schließlich um die faire und gerechte Vorteilsauf-
teilung ging, brachten die Industrieländer gleich 
nach Johannesburg die Frage des Zugangs zu ge-
netischen Ressourcen und traditionellem Wissen 
zurück in die internationale Arena. So bestand 
die EU lange Zeit auf Mindeststandards, die prak-
tisch einem garantierten Zugang für die Industrie 
gleichgekommen wären. Die Entwicklungsländer 
argumentierten, dass dadurch ihr in der CBD Art. 
15 verbrieftes Recht, den Zugang ausschließlich 
durch nationale Gesetze zu regulieren, untermi-
niert würde. Zudem würde durch solche globalen 
Standards das Prinzip der vorherigen informierten 
Zustimmung ausgehebelt, wenn ohnehin klar sei, 
dass der Zugang gewährt werden müsse.

Kapitel 2 

Politische  
Konfliktlinien

2.2 Völkerrechtliche 
Verbindlichkeit

Bereits in Johannesburg war die Frage der völ-
kerrechtlichen Verbindlichkeit umstritten. Die In-
dustrieländer wollten vermeiden, dass ihre Kon-
zerne in Entwicklungsländern zur Kasse gebeten 
würden. Der Zustand des freien und unkonditio-
nierten Zugangs war aus Sicht der Industrieländer 
allemal praktischer als rechtsverbindliche Regeln, 
die de facto nur auf Einschränkungen für ihre Un-
ternehmen hinauslaufen konnten. Zwar stellte die 
aktuelle Praxis einen Verstoß gegen die völker-
rechtlich verbindliche CBD dar, jedoch fehlte den 
Entwicklungsländern der Hebel, um diese Lücke 
zu schließen. Genau diesen Hebel wollten die In-
dustrieländer ihnen nicht in die Hand geben, wes-
halb sie ein völkerrechtlich verbindliches Protokoll 
ablehnten. Unverbindliche Richtlinien hingegen 
erschienen als ideal, um einerseits Aktivitäten und 
Maßnahmen an den Tag legen zu können, ohne 
dass damit jedoch andererseits die gewohnten Ab-
läufe der Nutzung und Kommerzialisierung geneti-
scher Ressourcen in Gefahr gerieten.

2.3 Pflichten der Nutzer

Das Ziel der Entwicklungsländer bestand im 
Wesentlichen darin, die Nutzer an international 
gültige Standards im Bereich der Vorteilsauftei-
lung und der Einhaltung der internationalen und 
nationalen ABS-Regeln zu binden. Zwar lag es in 
ihrer Hand, eine nationale Gesetzgebung über Zu-
gang und die Regeln einer vorherigen informier-
ten Zustimmung zu erlassen, jedoch erreichte der 
Arm ihres Gesetzes die Nutzer außerhalb ihrer Ju-
risdiktion nicht mehr. Dabei erwies sich als beson-
deres Problem, dass wirksame Grenzkontrollen 
faktisch unmöglich sind: Bereits ein kleines Blatt 
reicht, um eine genetische Ressource (erlaubt oder 
unerlaubt) zu exportieren. Nicht wenige Pflanzen 
werden zudem auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise genutzt. So dienen Geranien aus Südafrika 
sowohl als Zierpflanzen als auch als Ausgangsma-
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terial für Mittel zur Bronchitisbekämpfung. Rooi-
bos kann im Großhandel gekauft werden, um da-
raus in der Kantine Tee zu bereiten oder im Labor 
in den Extrakten nach nützlichen Inhaltsstoffen 
für neue Produkte zu suchen. Hilflos waren die 
Entwicklungsländer auch, wenn sich die Bereit-
steller nicht an die Vereinbarungen hielten, entwe-
der weil sie gar nicht erst um vorherige informier-
te Zustimmung fragten oder etwa die genetischen 
Ressourcen doch für andere als die vereinbarten 
Zwecke nutzten. Von daher war aus Sicht der Ent-
wicklungsländer für den Erfolg oder Misserfolg der 
Verhandlungen entscheidend, dass die Industrie-
länder in ihrer nationalen Gesetzgebung Sanktio-
nen bereit hielten, die die Nutzer an die vereinbar-
ten Regeln binden würden.

2.4 Patente

Patente respektive das Patentrecht stellte aus 
Sicht der Entwicklungsländer ein besonderes Är-
gernis dar, bevorzugte es die industriellen Nutzer 
genetischer Ressourcen und traditionellen Wis-
sens doch in extrem einseitiger Weise. Denn die 
Voraussetzungen für ein Patent heißen Erfindung, 
Neuheit und gewerbliche Nutzbarkeit, nicht etwa 
vorherige informierte Zustimmung und gerechte 
Vorteilsaufteilung – und damit legitimer oder auch 
legaler Erwerb der genetischen Ressourcen bezie-
hungsweise der Bestandteile des traditionellen 
Wissens, die für die zum Patent angemeldete Er-
findung genutzt wurden. 

Zum wachsenden Ärger der Entwicklungslän-
der können sich Unternehmen ungehindert und 
ganz legal Patente sichern, ohne dass es eine Rol-
le gespielt hätte, ob die zu schützende Erfindung 
nun auf Biopiraterie beruhte oder nicht. Dafür er-
hielten die Patentinhaber jedoch, bezogen auf die 
Staaten, für die das jeweilige Patentamt zustän-
dig war, ein Nutzungsmonopol. Mit anderen Wor-
ten: Das Patentrecht höhlte die Bestimmungen der 
CBD gegen Biopiraterie praktisch aus. Das Ziel der 
Entwicklungsländer war, das Patentrecht an die-
ser Stelle zu ändern und es so von einem Gegner 

zu einem Verbündeten im Kampf gegen Biopirate-
rie zu machen. Die Industrieländer lehnten diese 
Vorgehensweise ab, sie argumentierten unter an-
derem, die CBD habe kein Mandat für Eingriffe in 
das Patentrecht.

2.5 Zertifikate als globale 
Reisepässe

Um eine Kontrollmöglichkeit zu schaffen, setz-
ten sich die Entwicklungsländer dafür ein, ver-
bindlich Zertifikate einzuführen, die die vorheri-
ge informierte Zustimmung und die Vereinbarung 
über eine gerechte Vorteilsaufteilung bestätigten. 
Nur mit Vorlage eines solchen Zertifikats, so die 
Idee, sollte ein Nutzer ein Patent oder eine Markt-
zulassung beantragen können beziehungsweise 
forschen dürfen. Verstöße sollten geahndet wer-
den, etwa in dem Sinne, dass ein Patent auch wie-
der entzogen oder eine Marktzulassung zurückge-
nommen werden könne. 

Die Zertifikate sollten eine genetische Ressour-
ce und das mit einer genetischen Ressource ver-
bundene traditionelle Wissen ähnlich einem Pass 
auf ihrer Reise durch die Welt begleiten. Die In-
dustrieländer lehnten die Idee der Zertifikate nicht 
grundsätzlich ab, machten jedoch zwei wichtige 
Einschränkungen: Weder sollten die Zertifikate 
verpflichtend sein, noch sollten sie eine Grundla-
ge für Sanktionen etwa innerhalb des Patentrech-
tes bilden.

2.6 Traditionelles Wissen und 
die Rolle indigener Völker

Das traditionelle Wissen indigener Völker 
spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der 
Nutzung und Kommerzialisierung genetischer 
Ressourcen für Medikamente, Kosmetika oder 
Nahrungsergänzungsmittel. Vielfach gibt das tra-
ditionelle Wissen den hilfreichen Fingerzeig auf 
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Heilpflanzen. Die CBD hatte 1992 die Anerken-
nung der traditionellen Rechte indigener Völker 
an ihren genetischen Ressourcen und dem damit 
verbundenen traditionellen Wissen der nationalen 
Gesetzgebung unterstellt. Im Verhandlungsprozess 
zum Nagoya-Protokoll setzten sich die indigenen 
Völker nun dafür ein, dass ihre diesbezüglichen 
Rechte auf internationaler Ebene gestärkt würden. 

Dabei hatten sie auf Seiten der CBD-Mitglie-
der Verbündete und Gegner, die sowohl aus den 
Reihen der Industrieländer als auch aus Entwick-
lungsländern kamen. Während viele lateinameri-
kanische Länder sich für eine Stärkung indigener 
Rechte einsetzten, verfolgte etwa Indien eine an-
dere Linie, indem es in einer Zwischenverhand-
lung behauptete, in Indien gebe es nur Inder, aber 
keine indigenen Völker. Auf Seiten der Industrie-
länder erfuhren die indigenen Völker von der EU 
zumindest insoweit Unterstützung, als dadurch 
die grundsätzlichen politischen Ziele der EU un-
berührt blieben. Aus Kanada, aber auch aus Neu-
seeland und Australien kam jedoch harter Wi-
derstand gegen irgendwelche Zugeständnisse auf 
internationaler Ebene, da diese Regierungen sich 
schon im eigenen Land mit ihren indigenen Völ-
kern seit langem über eine eigenständige, von 
staatlichen Behörden unabhängige Rolle indige-
ner Völker im Zusammenhang mit vorheriger in-
formierter Zustimmung und gerechter Vorteilsauf-
teilung streiten.

2.7 Gene oder genetische 
Ressourcen?

Lange Zeit setzten sich vor allem die Industri-
eländer und die Industrievertreter dafür ein, den 
Begriff genetische Ressourcen so zu definieren, 
dass es sich hier ausschließlich um Gene („funktio-
nale Erbeinheiten“ laut CBD) handelt. Die Brisanz 
dieses Streits um die Frage der Definition liegt dar-
in, dass die direkte Nutzung von Genen außerhalb 
der landwirtschaftlichen Züchtungsforschung und 
-industrie lediglich bei der industriellen Nutzung 
von Mikroorganismen zur Produktion von Enzy-

men, etwa für die Waschmittelindustrie, eine Rol-
le spielt. 

Da der Zugang zu zahlreichen Pflanzenarten 
zu züchterischen Zwecken bereits im Internatio-
nalen Saatgutvertrag geregelt ist, drohten die Ver-
handlungen zu einem Papiertiger zu werden, zu 
einem komplexen Regelwerk für Fälle, die in der 
Praxis kaum Relevanz besäßen. Denn fast alle 
Fälle aus den Bereichen Medizin, Kosmetik oder 
Nahrungsmittelproduktion, die in der politischen 
Debatte als Biopiraterie gebrandmarkt oder als ty-
pische Nutzung und Kommerzialisierung geneti-
scher Ressourcen bezeichnet werden, nutzen die 
biochemischen Inhaltsstoffe der Pflanzen und Tie-
re, aber nicht ihre Gene.

2.8 Genetische Ressourcen 
oder Derivate?

Während sich die Industrieländer dafür ein-
setzten, Derivate nicht in eine Vereinbarung zum 
Zugang einzubeziehen, drängten die Entwick-
lungsländer genau auf diese Erweiterung der CBD-
Bestimmungen. Unter Derivaten verstanden die 
Entwicklungsländer aus genetischen Ressour-
cen „abgeleitete“ Produkte, die aufgrund des Ver-
arbeitungsprozesses kein Erbmaterial mehr ent-
halten und sich durch eine höhere Wertschöpfung 
auszeichnen. 

Ein prominentes Beispiel sind die Extrakte aus 
genetischen Ressourcen, die das costaricanische 
Forschungsinstitut InBIO seinen Kunden anbie-
tet. Da diese aufgearbeiteten Extrakte kein Erb-
material mehr enthalten, sind sie laut CBD keine 
genetischen Ressourcen mehr, enthalten aber De-
rivate aus genetischen Ressourcen. Diese und ähn-
lich gelagerte Fälle wollten die Entwicklungsländer 
nicht nur im Einzelfall und unter rein kommerzi-
ellen Gesichtspunkten zwischen zwei Vertrags-
parteien regeln lassen, sondern sie verbindlichen 
internationalen Vorschriften im Rahmen des Zu-
gangs und der fairen und gerechten Vorteilsauftei-
lung unterstellen.
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2.9 Der Geltungsbereich

Insbesondere gegen Ende des Verhandlungs-
prozesses rückte der Geltungsbereich einer mögli-
chen Vereinbarung gleich in mehrfacher Hinsicht 
in den Vordergrund. Mit Blick auf den geographi-
schen Geltungsbereich forderten vor allem die afri-
kanischen Länder eine Einbeziehung der Gebiete 
jenseits der nationalen Gesetzgebung wie der Ant-
arktis oder aber auch der Meeresgebiete außerhalb 
der „ausschließlichen Wirtschaftszonen“, die sich 
bis maximal 370 km (200 nautische Meilen) vor die 
Küste erstrecken dürfen. Die Industrieländer lehn-
ten dies ab. 

Was den zeitlichen Geltungsbereich angeht, 
so vertraten die Industrieländer die Position, dass 
das Protokoll nur für Fälle gelten könne, in de-
nen der Zugang nach seinem Inkrafttreten bezie-
hungsweise nach dem Beitritt eines Staates zum 
Nagoya-Protokoll erfolge. Alles, was irgendwie mit 
Regeln für Altfälle oder gar retroaktiver Anwen-
dung in Verbindung gebracht werden könnte, wur-
de von den Industrieländern strikt abgelehnt. Die 
Entwicklungsländer hingegen wollten den Gel-
tungsbereich nicht auf künftige Fälle beschränkt 
sehen. Ihrer Auffassung nach sollte die Verpflich-
tung zur Vorteilsaufteilung zumindest auch in den 
Fällen gelten, in denen der Zugang nach Inkraft-
treten der CBD erfolgte, und bei denen die fort-
währende Nutzung und Kommerzialisierung auch 
nach Inkrafttreten des Nagoya-Protokolls Gewin-
ne bringt. 

Daneben gab es Fragen des politischen Gel-
tungsbereichs, etwa in der Einbeziehung von ex-
situ-Sammlungen wie botanischen Gärten (wofür 
die Entwicklungsländer stritten) oder dem Schaf-
fen von Ausnahmeregelungen für bestimmte Sek-
toren wie Landwirtschaft oder Gesundheit (wofür 
die Industrieländer stritten), sei es, dass letzte-
re komplett ausgenommen würden oder aber die 
Möglichkeit separater Vereinbarungen erhielten. 
Besonders umstritten war der Vorstoß der Industri-
eländer, für Zwecke der Katastrophenvorsorge und 
-bekämpfung die Regelungen des Protokolls prak-
tisch außer Kraft zu setzen.



1414

Kapitel 3 Eine Interpretation der zentralen Bestimmungen

Kapitel 3 

Eine Interpretation  
der zentralen Bestimmungen

Das Nagoya-Protokoll regelt die – grenzüber-
schreitende – Nutzung und Kommerzialisierung 
genetischer Ressourcen und des mit genetischen 
Ressourcen verbundenen traditionellen Wissens. 
Sein Ziel ist, so sagt es Art. 1, die faire und gerech-
te Aufteilung der Vorteile, die aus der Nutzung ge-
netischer Ressourcen entstehen. Diese faire und 
gerechte Aufteilung umfasst laut CBD den ange-
messenen Zugang zu genetischen Ressourcen und 
den Transfer von Technologien, unter Berücksich-
tigung aller Rechte an diesen Ressourcen (also der 
souveränen Rechte der Staaten und der anerkann-
ten Rechte indigener Völker) sowie an den Tech-
nologien (also etwa Patente). Dabei ist hervorzu-
heben, dass diese Formulierung den Zugang zu 
genetischen Ressourcen als Teil des Vorteilsaus-
gleichs versteht, also als Mittel zum Zweck, nicht 
aber als eigenständiges Ziel des Nagoya-Protokolls. 
Damit wurde die Position der Entwicklungsländer 
bestätigt, die schon 2002 in Johannesburg die An-
erkennung des Vorteilsausgleichs als wesentliche 
völkerrechtliche Verpflichtung aus der CBD – vorü-
bergehend – durchsetzen konnten.

Darüber hinaus enthält das Nagoya-Protokoll 
mehrere Bestimmungen, die die CBD konkreti-
sieren oder über sie hinausgehen. Dies betrifft zu-
nächst die Definition von Nutzung als „Forschung 
und Entwicklung“. Hintergrund ist, dass die CBD 
in Art. 1, den Zielen des Abkommens, nur davon 
spricht, dass die Gewinne aus der Nutzung gene-
tischer Ressourcen geteilt werden sollen, ohne al-
lerdings den Begriff Nutzung näher zu erläutern. 
In dem in diesem Zusammenhang entscheidenden 
Artikel 15, wo es um Zugang und gerechten Vor-
teilsausgleich geht, wird der Begriff ebenfalls nicht 
klar eingegrenzt.

Damit fiele jegliche Nutzung genetischer Res-
sourcen unter das Nagoya-Protokoll, also auch die 
Nutzung von Holz für Möbel oder Bananen zur Er-

nährung. Um solche und ähnliche Nutzungsfor-
men auszuschließen, bindet das Nagoya-Protokoll 
seine Bestimmungen an bestimmte Nutzungswei-
sen, eben Forschung und Entwicklung. Folglich 
ist nicht länger, wie man in der Interpretation der 
CBD noch unterstellen konnte, der physische Zu-
gang zur Ressource, also das Habhaftwerden des 
biologischen Materials, Auslöser für die Regeln 
des Protokolls, sondern Forschung und Entwick-
lung mit der Ressource. Entsprechend heißt es in 
Art. 5, dass die Vorteile zu teilen sind, die sich aus 
dieser Nutzung ergeben. Zudem wird festgestellt, 
dass die Gewinne aus der Kommerzialisierung ent-
sprechender Forschungsergebnisse geteilt werden 
müssen. Artikel 6 spricht davon, dass der Zugang 
zu genetischen Ressourcen für ihre Nutzung, also 
Forschung und Entwicklung, der vorherigen infor-
mierten Zustimmung bedarf. 

Das heißt umgekehrt, dass der Zugang für an-
dere Zwecke als für die Forschung und Entwick-
lung an der genetischen und/oder biochemischen 
Zusammensetzung von genetischen Ressourcen 
nicht vom Nagoya-Protokoll erfasst wird. Folglich 
gelten die Regeln des Nagoya-Protokolls nicht, so 
lange keine Forschung und Entwicklung oder aber 
Forschung und Entwicklung an etwa den physika-
lischen Eigenschaften genetischer Ressourcen be-
trieben wird.

Damit haben sich quasi en passant zwei ande-
re Probleme gelöst. Das eine betrifft die bereits er-
wähnte Frage derjenigen genetischen Ressourcen, 
die sowohl für solche Zwecke, die die Regeln des 
Protokolls auslösen, als auch für andere Vorhaben 
genutzt werden können. Die Definition des Begrif-
fes Nutzung als Forschung und Entwicklung sorgt 
hier für eine klare Trennung der Fälle, die unter das 
Protokoll fallen von jenen, die dies nicht tun. Das 
andere betrifft die Frage der Behandlung von ex-si-
tu-Sammlungen wie botanischen Gärten oder Saat-
gutbanken. Das Nagoya-Protokoll ist hier analog 
anzuwenden. Das heißt, im Falle von Forschung 
und Entwicklung an Organismen aus Sammlun-
gen greifen die Regeln des Protokolls. Eine vorheri-
ge informierte Zustimmung der Vertragspartei, die 
diese Ressourcen zur Verfügung stellt (das heißt 
des Ursprungslandes, das Vertragspartei ist), ist 

Artikel 1: Ziel dieses Protokolls ist die ausgewo-
gene und gerechte Aufteilung der sich aus der 
Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben-
den Vorteile (…).
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1. Das Nagoya-Protokoll gilt für genetische Res-
sourcen im Sinne von CBD Art. 2, also für jeg-
liches Material biologischen Ursprungs, das 
funktionales Erbgut enthält.

 • bei Nutzungen für Forschung und Entwick-
lung (d. h. nicht für Handel und Ernährung), 
was sowohl Untersuchungen der genetischen 
als auch der biochemischen Bestandteile des 
Materials umfasst, einschließlich der Entwick-
lung von Produkten und Prozessen durch die 
Anwendung von Biotechnologien;

 • wobei Vertragsstaaten dafür sorgen müssen, 
dass eine Aufteilung der Vorteile nicht nur die 
Vorteile aus Forschung und Entwicklung, son-
dern auch die aus der späteren Verwendung 
und Vermarktung umfasst;

 • Vertragsstaaten können eine vorherige infor-
mierte Zustimmung (einen Prior Informed 
Consent, PIC) zum Zugang zu genetischen Res-
sourcen verlangen,
- die sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden, 
- wenn sie gleichzeitig Ursprungsland sind,
- wobei sich diese genetischen Ressourcen auch 
in ex-situ-Sammlungen befinden können. Ver-
tragsstaaten sind frei, diese Bestimmungen na-
tional anders zu regeln.

 • Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass 
beim Zugang zur Nutzung genetischer Res-
sourcen indigener Völker und lokaler Ge-
meinschaften ein PIC eingeholt wird und eine 
Aufteilung der Vorteile aus Forschung und Ent-
wicklung vereinbart wird, – aber nur wenn die-
sen Völkern und Gemeinschaften zuvor das 
Recht gegeben wurde, über den Zugang zu ih-
ren genetischen Ressourcen zu entscheiden.

2. Das Nagoya-Protokoll gilt für traditionelles 
Wissen in Bezug auf genetische Ressourcen, 
dessen Träger indigene Völker und lokale Ge-
meinschaften sind.

 • Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass 
beim Zugang zu diesem Wissen ein PIC einge-
holt wird und eine Vorteilsaufteilung stattfindet 

(wobei das Nagoya-Protokoll weder definiert, 
was traditionelles Wissen ist, noch was unter 
dessen Nutzung zu verstehen ist).

3. Das Nagoya-Protokoll baut ein System zur 
Einhaltung von ABS-Regeln für genetische Res-
sourcen und damit verbundenes traditionelles 
Wissen auf.

 • Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass in 
ihren Hoheitsgebiet genutzte genetische Res-
sourcen sowie damit verbundenes traditionel-
les Wissen unter Einhaltung der im Herkunfts-
land geltenden Bestimmungen für PIC und 
gegenseitig vereinbarte Bedingungen (Mutu-
ally Agreed Terms, MAT) erworben wurden.

 • Unterstützende Maßnahmen in Hinblick auf 
die Nutzung genetischer Ressourcen können 
dabei sein:
- eine oder mehrere wirkungsvolle Kontrollstel-
len, die die ganze Wertschöpfungskette abde-
cken sollen,
- die Umwandlung einer nationalen ABS-Ge-
nehmigung mit den Informationen über PIC 
und MAT in das international anerkannte 
Konformitätszertifikat durch die Veröffent-
lichung der Genehmigung im ABS Clearing 
House.

 • Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass die 
Einhaltung der MAT in bilateralen ABS-Ver-
trägen durch den Zugang zu Gerichten und die 
gegenseitige Vollstreckung und Anerkennung 
ausländischer Entscheide und Schiedssprüche 
unterstützt wird.
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mithin ebenso erforderlich wie eine Vereinbarung 
zum Vorteilsausgleich. Die vielfach noch in den 
Verhandlungen kolportierte Auffassung, wonach 
das Habhaftwerden von genetischen Ressourcen 
über ex-situ-Sammlungen – also Zoos, botanische 
Gärten, mikrologische Sammlungen – nicht unter 
die Protokollregeln fiele, ist gegenstandslos gewor-
den. Das Protokoll legt nahe, dass eine zukünftige 
Nutzung von genetischen Ressourcen aus Samm-
lungen, die ohne vorherige Zustimmung aufgenom-
men wurden, nicht mehr zulässig sein könnte.

Der zweite Bereich des Nagoya-Protokolls, der 
einen wesentlichen Unterschied zur CBD markiert, 
ist der Stellenwert traditionellen Wissens. War die 
ganze Frage der Behandlung traditionellen Wis-
sens in der CBD noch mit einem einzigen Artikel, 
nämlich Art. 8(j), abgehakt, so ist dies im Nagoya-
Protokoll wesentlich anders. Traditionelles Wissen 
spielt in quasi allen Bereichen des Nagoya-Proto-
kolls eine wichtige, oft auch eigenständige Rolle, 
wenngleich die Bindung an die jeweils nationale 
Gesetzgebung kaum gelockert werden konnte.

Der dritte entscheidende Unterschied besteht in 
der Frage der Regulierung des Zugangs. In der CBD 
wurden die Zugangsregelungen noch vollständig 
der nationalen Gesetzgebung überlassen, Art. 15.1 
fordert die Vertragsstaaten lediglich dazu auf, sich 
darum zu bemühen, den Zugang zu erleichtern. Das 
Nagoya-Protokoll belässt die Regulierung des Zu-
gangs (im Sinne einer Erlaubnis für Forschung und 
Entwicklung) bei der nationalen Gesetzgebung, gibt 
den Regierungen jedoch eine Reihe von Hinweisen 
und Kriterien bezüglich deren Ausgestaltung und 
praktischer Umsetzung an die Hand.

Viertens schließlich enthält das Nagoya-Proto-
koll im Unterschied zur CBD Vorschriften zur Ein-
haltung der Regeln (Compliance). Allerdings sind 
gerade hier erhebliche Lücken festzustellen. Denn 
dafür, dass die Industrieländer letztlich einem völ-
kerrechtlich verbindlichen Protokoll zustimmten, 
haben die Entwicklungsländer, wie noch zu zeigen 
sein wird, einen hohen Preis entrichten müssen. 
Das, was nun verbindlich ist, ist in wichtigen Tei-
len mager, unzureichend und lückenhaft. Dies be-
trifft vor allem den Bereich von Compliance, also 

die Bestimmungen, die die Vertragsstaaten dazu 
anhalten sollen, die nationalen ABS-Regeln durch-
zusetzen und die Einhaltung von ABS-Verträgen 
zu unterstützen. Man kann es auch einfacher for-
mulieren: Die Industrieländer haben sich verbind-
lich verpflichtet, eine wenig verbindliche Regulie-
rung zum Kampf gegen Biopiraterie einzuführen. 
Diese Beobachtung betrifft im Übrigen das gesam-
te Protokoll, auch wenn in einzelnen Artikeln Licht 
und Schatten unterschiedlich verteilt sein mögen.

3.1 Begriffsbestimmungen

In Art. 2 nimmt das Protokoll zunächst zentra-
le Begriffsbestimmungen vor. Zum einen wird in 
Art. 2c) definiert, was unter einer „Nutzung geneti-
scher Ressourcen“ im Sinne des Protokolls zu ver-
stehen ist: nämlich „Forschung und Entwicklung“. 
Damit befinden sich, wie bereits dargestellt, ande-
re Bereiche der Nutzung genetischer Ressourcen 
außerhalb des Geltungsbereiches, etwa der Kauf 
von und damit Zugang zu Orangen – die laut CBD-
Definition genetische Ressourcen sind – zur übli-
chen Herstellung von Saft oder auch die Nutzung 
von Heilpflanzen zur Medikamentenherstellung in 
einem bestehenden Produktionsprozess ohne wei-
tere Forschungsarbeiten.

Darüber hinaus gibt das Protokoll in Art 2c) 
Auskunft über das Objekt von Forschung und Ent-
wicklung, nämlich die „genetische und/oder bio-
chemische Zusammensetzung“ einer genetischen 
Ressource. Damit ist entschieden, dass nicht nur 
die Forschung und Entwicklung eines Produkts 
oder Verfahrens unter Verwendung der Gene einer 
Pflanze, sondern auch die Verwendung ihrer bio-
chemischen Bestandteile den Nutzer an die Re-
geln des Protokolls bindet. Es sind genau diese Be-
standteile von genetischen Ressourcen, die fast 
alle üblichen Fälle der Nutzung in Medizin, Kos-
metik und anderen Industriezweigen ausmachen. 
Der Zugang zu genetischen Ressourcen zur For-
schung über ihre physikalischen Eigenschaften 
wäre hingegen nicht durch das Nagoya-Protokoll 
abgedeckt.
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Wenn also ein Pharmaunternehmen einen Teil 
seiner jährlich eingekauften Heilpflanzen aus Süd-
afrika dazu verwendet, ein neues Medikament zu 
entwickeln anstatt ihn zur Produktion des bishe-
rigen Mittels einzusetzen, würde dies eine „Nago-
ya-relevante“ Nutzung einer genetischen Ressour-
ce darstellen, also eine vorherige Zustimmung und 
Vorteilsausgleich erfordern. Dies gilt für alle Paten-
te (die Forschung per definitionem voraussetzen) 
wie auch für Veränderungen vorhandener Produk-
te („verbesserte Wirkformel“) und Verfahren. Glei-
ches trifft für die Arbeit eines Forschungsinstituts 
zu, das neben der physikalischen Untersuchung 
der Stabilität von Bauholz sich der Frage widmet, 
welche biologischen Strukturen denn die besonde-
re Qualität des Holzes ausmachen und wie eine ge-
zielte Züchtung oder gentechnische Veränderung 
der Bäume zur besonderen Ausprägung dieser Ei-
genschaft führen könnte. Falls die im Großhandel 
gekauften Orangen im Labor anstatt in der Saft-
presse landen, muss dies ebenfalls ein ABS-Fall 
sein.

Eine weitere Definition steht auf den ersten 
Blick im luftleeren Raum. Art. 2e) definiert den Be-
griff „Derivate“ als natürlich vorkommende Sub-
stanz, die aus genetischer Expression oder dem 
Stoffwechsel biologischer oder genetischer Res-
sourcen entsteht. Die Tatsache, dass der Begriff 
hier definiert wird, macht zunächst einmal deut-
lich, dass Derivate vom Geltungsbereich des Pro-
tokolls abgedeckt sind. Allerdings taucht das Wort 
„Derivate“ im gesamten Protokolltext nur noch ein 
einziges Mal auf, und zwar in Artikel 2d) zur De-
finition von Biotechnologie. Im weiteren operati-
onalen Text, in dem die Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien erläutert werden, sucht man den 
Begriff vergeblich. Die Kombination aller drei Ab-

Artikel 2: Außerdem bedeutet im Sinne dieses 
Protokolls (...) c) „Nutzung der genetischen Res-
sourcen“ das Durchführen von Forschungs-und 
Entwicklungstätigkeiten an der genetischen 
und/oder biochemischen Zusammensetzung ge-
netischer Ressourcen, einschließlich durch die 
Anwendung von Biotechnologie (…).

schnitte c) bis e) des Artikels 2 wird dann von Be-
deutung sein, wenn die Verpflichtung der Vertrags-
staaten zur Vorteilsaufteilung interpretiert wird, 
die nämlich nicht nur die Gewinne aus Forschung 
und Entwicklung sondern auch aus der späteren 
Verwendung und Vermarktung umfasst. Bei die-
sen Produkten wird es sich unter anderem um De-
rivate oder weitere Ergebnisse biotechnischer For-
schung handeln.

3.2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Nagoya-Protokolls 
ist zunächst in einem eigenen Artikel, Art. 3, gere-
gelt. Allerdings spielen für die unterschiedlichen 
Aspekte des Geltungsbereichs auch andere Arti-
kel eine Rolle, so dass sich die damit zusammen-
hängenden Fragen durch weite Teile des Protokolls 
ziehen.

3.2.1 Der territoriale Geltungsbereich

Mit Blick auf den territorialen Geltungsbereich 
folgt das Nagoya-Protokoll in Art. 3 den Forderun-
gen der Industriestaaten, indem es sich auf geneti-
sche Ressourcen im Rahmen des Geltungsbereichs 
von Art. 15 der CBD stützt. Da sich Art. 15 der CBD 
auf diejenigen genetischen Ressourcen bezieht, die 
sich innerhalb des Hoheitsgebietes der CBD-Mit-
glieder befinden, ist das Protokoll nicht auf extra-
territoriale Ressourcen anwendbar. Wer also gene-
tische Ressourcen aus der Antarktis holt oder im 
Meer außerhalb der 200-Meilen-Zone fischt, ist von 
der Verpflichtung zur gerechten Vorteilsaufteilung 
nicht betroffen.

Dies gilt zumindest so lange, bis die Bestim-
mung aus Art. 10 zu einem greifbaren Ergebnis ge-
führt hat. Dort geht es um einen Globalen Multi-
lateralen Mechanismus für die Vorteilsaufteilung, 
der unter anderem für Fälle gedacht ist, in denen 
es nicht möglich ist, eine vorherige informierte Zu-
stimmung zu erhalten, also etwa für die Nutzung 
genetischer Ressourcen aus der Antarktis. Die Idee 
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des ursprünglich von der Afrikanischen Gruppe 
eingebrachten Vorschlages ist ein globaler „innova-
tiver finanzieller Mechanismus“, in den ein Nutzer 
einzahlen würde, und aus dem dann global Vorha-
ben zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung bio-
logischer Vielfalt gefördert würden.

Allerdings ist es von der Idee bis zur Realisie-
rung noch ein weiter Weg. Die Vertragsstaaten ha-
ben sich lediglich verpflichtet, die Notwendigkeit 
eines solchen Mechanismus zu prüfen (sic!), und 
das auch noch ohne Angabe eines Zeithorizontes. 
Der Widerstand der Industrieländer gegen eine 
verbindlichere Regelung steht vermutlich in engem 
Zusammenhang mit dem Bewusstsein ihrer tech-
nologischen Überlegenheit, die ihnen einen vor-
deren Platz im Rennen um die Rohstoffe in extra-
territorialen Gebieten sichert. Dies lässt vermuten, 
dass ihre Euphorie, auf einen solchen globalen Me-
chanismus zuzugehen, gebremst ist.

3.2.2 Der Akteurs orientierte 
Geltungsbereich

Darüber hinaus wird der Geltungsbereich des 
Protokolls durch den Verweis auf Art. 15 der CBD 
nicht nur territorial eingeschränkt. Denn dort heißt 
es, dass sich die Bestimmungen der Konvention 
nur auf solche genetischen Ressourcen beziehen, 
die von Vertragsparteien zur Verfügung gestellt 
werden, die Ursprungsländer dieser Ressource 
sind, oder von Vertragsparteien, die diese Ressour-
ce in Übereinstimmung mit der CBD erworben ha-
ben. Der letztere Fall ist eher hypothetisch, er fin-
det in der Realität kaum eine Entsprechung.

Daher ist es sinnvoll, sich auf den anderen Fall 
zu konzentrieren und der Frage nachzugehen, was 
es bedeutet, wenn eine Vertragspartei gleichzeitig 

Artikel 3: Das Protokoll findet auch Anwendung 
auf traditionelles Wissen, das sich auf geneti-
sche Ressourcen bezieht, die in den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens fallen, und auf die 
Vorteile, die sich aus der Nutzung dieses Wis-
sens ergeben.

Artikel 3: Dieses Protokoll findet Anwendung 
auf genetische Ressourcen, die in den Geltungs-
bereich des Artikels 15 des Übereinkommens fal-
len, und auf die Vorteile, die sich aus der Nut-
zung dieser Ressourcen ergeben.

Bereitsteller und Ursprungsland einer genetischen 
Ressource ist. Bei dem Land, das genetische Res-
sourcen zur Verfügung stellt, handelt es sich ge-
mäß CBD Art. 2 um „das Land, das genetische Res-
sourcen bereitstellt, die aus in-situ-Quellen gewonnen 
werden, einschließlich Populationen sowohl wildle-
bender als auch domestizierter Arten, oder die aus 
ex-situ-Quellen entnommen werden, unabhängig da-
von, ob sie ihren Ursprung in diesem Land haben oder 
nicht.“ Kurzum, das zur Verfügung stellende Land 
ist das Land, das innerhalb seines Hoheitsgebiets 
die genetische Ressource zur Verfügung hat. 

Damit die genetische Ressource innerhalb 
des Geltungsbereichs von CBD Art. 15 und damit 
des Nagoya-Protokolls ist, muss dieses Land nun 
gleichzeitig Ursprungsland sein. Laut CBD Art. 2 
heißt dies, die Ressource unter in-situ-Bedingun-
gen zu besitzen, mit anderen Worten, dass sie na-
türlich vorkommt beziehungsweise in natürlichen 
Lebensräumen ihre typischen Eigenschaften ent-
wickelt hat. Diese Vorschrift will ausschließen, 
dass Staaten, die nicht Ursprungsländer sind, zu 
einer vorherigen informierten Zustimmung be-
rechtigt sind und in den Genuss einer gerechten 
Vorteilsaufteilung gelangen.

Weiterhin heißt es in Art. 3 zur Festlegung des 
Geltungsbereichs des Nagoya-Protokolls, dass die-
ses Protokoll auch auf traditionelles Wissen an-
gewendet werden muss, das mit genetischen Res-
sourcen verbunden ist. Dabei geht es hier um 
genetische Ressourcen, die sich (sic!) innerhalb 
des Geltungsbereiches der CBD befinden. Einge-
schlossen ist mithin auch traditionelles Wissen, 
das mit genetischen Ressourcen verbunden ist, die 
ihren Ursprung außerhalb des Hoheitsgebietes der 
Vertragsstaaten des Nagoya-Protokolls haben. 

Mit anderen Worten: Ein Mitglied des Nagoya-
Protokolls muss dessen Regeln, etwa zur vorheri-
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gen informierten Zustimmung und zum Vorteils-
ausgleich, bei der Nutzung traditionellen Wissens 
auch auf solche indigenen Völker anwenden, die 
in einem Mitgliedsstaat der CBD leben, der nicht 
Mitglied des Nagoya-Protokolls ist.

Interessant ist zudem die Frage nach dem Um-
gang mit genetischen Ressourcen, die indigene 
Völker für sich beanspruchen. Hierfür findet sich 
in Art. 3 des Nagoya-Protokolls keine Regelung. 
Da es sich hierbei um einen Spezialfall der gene-
tischen Ressourcen handelt, so ist zunächst davon 
auszugehen, dass auch hier Art. 15 der CBD greift. 

Allerdings findet sich in Art. 5 des Nagoya-Pro-
tokolls im Zuge der Regelungen zur gerechten Vor-
teilsaufteilung eine Unterscheidung zwischen Ver-
tragsstaaten auf der einen und indigenen Völkern 
und lokalen Gemeinschaften auf der anderen Sei-
te. Die Formulierung, wonach der Bereitsteller 
gleichzeitig auch Ursprungsland sein muss, taucht 
in diesem Zusammenhang naturgemäß nicht auf. 
Vielmehr wird als entscheidendes Kriterium einge-
führt, dass in Übereinstimmung mit der nationa-
len Gesetzgebung die etablierten Rechte über die 
entsprechenden genetischen Ressourcen bei den 
indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften 
liegen. 

Nun kann festgestellt werden, dass zumindest 
die Rechte indigener Völker an ihren genetischen 
Ressourcen und ihrem traditionellen Wissen 2007 
mit der UN-Erklärung über die Rechte indigener 
Völker etabliert wurden und deren Unterzeichner 
sich zu ihrer nationalen Umsetzung verpflichten. 

Die zweite Bedingung des Nagoya-Protokolls 
– Vorteilsaufteilung in Übereinstimmung mit der 
nationalen Gesetzgebung – baut auf der Annahme 
auf, dass diese Gesetzgebung die etablierten Rech-
te indigener Völker nicht einschränkt, sondern un-
terstützt, so dass sie einer Vorteilsaufteilung nicht 
im Wege steht. Diese Interpretation wird durch den 
letzten Absatz der Präambel des Nagoya-Protokolls 
unterstützt, wo noch einmal bekräftigt wird, dass 
dieses Protokoll nicht so auszulegen ist, als verrin-
gere oder beseitige es die bestehenden Rechte indi-
gener und lokaler Gemeinschaften.

3.2.3 Der zeitliche Geltungsbereich

Hinweise auf den zeitlichen Geltungsbereich 
finden sich in Art. 3 nicht, wohl aber in anderen 
Artikeln. Dies betrifft insbesondere Art. 5, in dem 
es um die gerechte Vorteilsaufteilung geht. Dort 
werden drei Fälle unterschieden: Der gerechte Vor-
teilsausgleich bei der Nutzung und Kommerziali-
sierung genetischer Ressourcen, die von Staaten 
zur Verfügung gestellt werden (Art. 5.1 und 5.3), 
dann der gerechte Vorteilsausgleich bei der Nut-
zung genetischer Ressourcen, die von indigenen 
und lokalen Gemeinschaften zur Verfügung ge-
stellt werden (Art. 5.2) und schließlich der gerech-
te Vorteilsausgleich bei der Nutzung traditionellen 
Wissens (Art. 5.5).

Mit Blick auf den ersten Fall heißt es in Art. 
5.1,dass die Verpflichtung zur gerechten Vorteil-
saufteilung nur bei Nutzung und Kommerzialisie-
rung einer genetischen Ressource aus einem an-
deren Vertragsstaat besteht. Daraus kann man 
zunächst schlussfolgern, dass der zeitliche Gel-
tungsbereich des Protokolls für jeden Vertrags-
staat klar definiert ist: Die Verpflichtung aus Art. 
5.3, legislative, administrative und politische Maß-
nahmen zu ergreifen, besteht nur im Verhältnis zu 
anderen Vertragsstaaten. Diese Maßnahmen grei-
fen also für jeden Mitgliedsstaat des Nagoya-Proto-
kolls nach seinem Inkrafttreten.

Möglicherweise wird man vor allem in Indus-
trieländern geneigt sein, hieraus abzuleiten, dass 
sämtliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des 
Nagoya-Protokolls erst mit Inkrafttreten des Nago-
ya-Protokolls beziehungsweise ab dem Zeitpunkt 
ihres Beitritts wirksam werden. Dies wäre jedoch 
zu kurz gegriffen.

Heranzuziehen ist hier das Wiener Überein-
kommen über das Recht der Verträge, wo es in Ar-
tikel 28 zur Frage der Nichtrückwirkung von Ver-
trägen heißt: „Sofern keine abweichende Absicht aus 
dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt 
ist, binden seine Bestimmungen eine Vertragspar-
tei nicht in Bezug auf eine Handlung oder Tatsache, 
die vor dem Inkrafttreten des Vertrags hinsichtlich 
der betreffenden Vertragspartei vorgenommen wur-
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de oder eingetreten ist, sowie in Bezug auf eine Lage, 
die vor dem genannten Zeitpunkt zu bestehen aufge-
hört hat.“ 

In Artikel 4.4 des Nagoya-Protokolls heißt es, 
dass es das Instrument zur Umsetzung der Bestim-
mungen zu Zugang und Vorteilsausgleich der CBD 
ist. Die Gewinne aus der fortwährenden kommer-
ziellen Verwertung einer genetischen Ressource, 
die schon vor dem Inkrafttreten des Nagoya-Proto-
kolls (im Sinne von Forschung und Entwicklung) 
genutzt wurde, wären damit nach dessen Inkraft-
treten mit dem Ursprungsland aufzuteilen. Laut 
Wiener Übereinkommen kann eine solche fort-
währende Kommerzialisierung als „Lage“ interpre-
tiert werden, die weiterhin besteht. Das heißt, der 
zeitliche Geltungsbereich des Nagoya-Protokolls 
setzt durchaus mit dem Inkrafttreten der CBD am

29. Dezember 1993 ein, das Nagoya-Protokoll 
hebt die seit diesem Tag bestehende völkerrechtli-
che Verpflichtung der CBD zum Vorteilsausgleich 
nicht auf, es bestätigt sie vielmehr. Es ist aber of-
fensichtlich, dass zurückliegende Akte des nicht 
CBD konformen Zugangs nicht retrospektiv ge-
regelt werden können. Dies gilt jedoch nicht für 
den Vorteilsausgleich. Allerdings lässt das Nago-
ya-Protokoll die Frage, wie im Einzelnen mit die-
sen „Altlasten“ umgegangen werden soll, unge-
löst. Hierfür enthält das Protokoll keine weiteren 
Vorkehrungen, die Nutzerstaaten übernehmen im 
Compliance-Bereich des Nagoya-Protokolls hier-
für keine neuen, über die CBD hinausgehenden 
Verpflichtungen.

Möglicherweise mag man auch mit den Be-
stimmungen zum Globalen Multilateralen Mecha-
nismus in Art. 10 eine vage Hoffnung verbinden, 
wenn es dort heißt, dass dieser in Situationen zum 
Zuge kommen soll, in denen es nicht möglich ist, 
eine vorherige informierte Zustimmung zu erhal-
ten. Dies mag tatsächlich der Fall sein, wenn die 

Artikel 4.4: Dieses Protokoll dient der Durchfüh-
rung der Bestimmungen des Übereinkommens 
über den Zugang und die Aufteilung der Vorteile.

genetischen Ressourcen bereits vermarktet wer-
den, jedoch aktuell keine Nutzung im Sinne des 
Protokolls („Forschung und Entwicklung“) vor-
liegt. Vage ist die Hoffnung deshalb, weil unklar 
ist, ob es diesen Mechanismus jemals geben wird, 
und, falls ja, ob er die genannten Fälle abdecken 
wird.

Wie dem auch sein mag, aus heutiger Sicht 
kann das Fazit gezogen werden: Die im Nagoya-
Protokoll enthaltene Verpflichtung zum Vorteils-
ausgleich gilt zwar auch für Altfälle, das Protokoll 
enthält jedoch mit Blick auf genetische Ressour-
cen, die von Staaten zur Verfügung gestellt werden, 
keine näheren, über die CBD hinausgehenden, Be-
stimmungen darüber, wie eine solche Anwendung 
zur Vorteilsaufteilung implementiert werden sollte.

Betrachtet man nun den zweiten Fall, die Fra-
ge des Vorteilsausgleichs bei der Nutzung geneti-
scher Ressourcen und des traditionellen Wissens 
indigener Völker, stellt sich die Situation bezüg-
lich des zeitlichen Geltungsbereichs zunächst et-
was anders dar. In Art. 5.2 und 5.5, die diese Fra-
gen behandeln, gibt es keinerlei Hinweis, der einer 
Aufteilung der Vorteile aus laufender und neuen 
Nutzung und auch Kommerzialisierung im Wege 
stehen würde. Denn die Gewinne sollen mit indi-
genen und lokalen Gemeinschaften geteilt werden, 
ohne dass diese erst noch Bedingungen erfüllen 
müssen, die der Mitgliedschaft in einem Proto-
koll vergleichbar wären. Auch gibt es keine Bestim-
mung, die dieses Recht exklusiv für solche indige-
nen Völker und lokalen Gemeinschaften vorsieht, 
die in Vertragsstaaten des Protokolls leben. Statt-

Artikel 5.5: Jede Vertragspartei ergreift Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- oder politische Maßnah-
men, wie jeweils angebracht, damit die Vorteile, 
die sich aus der Nutzung von sich auf genetische 
Ressourcen beziehendem traditionellem Wis-
sen ergeben, mit den indigenen und ortsansässi-
gen Gemeinschaften, die Träger dieses Wissens 
sind, ausgewogen und gerecht geteilt werden. 
Diese Aufteilung erfolgt zu einvernehmlich fest-
gelegten Bedingungen.
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dessen muss nach Art. 5.2 und 5.5 jede Vertrags-
partei legislative, administrative und politische 
Maßnahmen ergreifen mit dem Ziel, den Vorteils-
ausgleich mit indigenen Völkern und lokalen Ge-
meinschaften sicherzustellen. 

Eine weitere Einschränkung enthält Art. 5.2 
nicht. Zu prüfen wäre, ob auch hier Art. 4.4 greift, 
wonach das Nagoya-Protokoll das Instrument zur 
Umsetzung der Bestimmungen der CBD zu Zu-
gang und gerechtem Vorteilsausgleich ist. Dies 
würde die Auffassung unterstützen, dass das Na-
goya-Protokoll im Falle der Nutzung genetischer 
Ressourcen indigener Völker und lokaler Gemein-
schaften eine Anwendung zumindest bis zum 29. 
Dezember 1993, dem Tag des Inkrafttretens der 
CBD, vorsieht.

Was nun den dritten Fall, die Nutzung tradi-
tionellen Wissens angeht, so legt die entsprechen-
de Formulierung in CBD Art 8(j) nahe, dass es 
hier kein Datum gibt, ab dem die diesbezüglichen 
Regelungen gelten. Denn dort heißt es, dass jede 
Vertragspartei „im Rahmen ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften Kenntnisse, Innovationen und 
Gebräuche eingeborener und ortsansässiger Gemein-
schaften mit traditionellen Lebensformen (…) achten, 
bewahren und erhalten“ wird. Die Formulierungen 
lassen erkennen, dass hier nicht etwa neue Inst-
rumente eingerichtet, sondern vorhandene fortge-
führt werden. Art. 8(j) weist somit eine Analogie zu 
menschenrechtlichen Vereinbarungen auf, in de-
nen in ähnlicher Weise festgestellt wird, dass etwa 
das Verbot der Folter nicht erst mit dem Tag des 
Inkrafttretens des entsprechenden Abkommens 
gilt. Diese Linie findet sich auch in der UN-Erklä-
rung über die Rechte indigener Völker vom Sep-
tember 2007 wieder.

3.2.4 Der politische Geltungsbereich

Mit Blick auf den politischen Geltungsbereich 
ist zunächst die Frage von Ausnahmen für be-
stimmte Sektoren von Bedeutung. Diese Proble-
matik wird schwerpunktmäßig in Art. 4 behandelt, 
der sich auf das Verhältnis zu anderen internatio-
nalen Instrumenten und Abkommen bezieht. Dort 

heißt es in Art. 4.2, dass nichts die Vertragsstaa-
ten davon abhalten könne, andere Abkommen für 
spezifische Bereiche zu vereinbaren, sofern diese 
die Ziele des Nagoya-Protokolls und der CBD un-
terstützen und ihr nicht entgegenlaufen. Art. 4.4 
begründet im Kern die Ausnahmeregelung für den 
Internationalen Saatgutvertrag (International Tre-
aty on Plant Genetic Resources for Food and Ag-
riculture, ITPGRFA), so dass entsprechend der 
Liste des Anhangs I dieses Vertrages 81 Arten von 
Futterpflanzen aus 29 Gattungen und eine nicht 
näher bestimmte Anzahl von Arten zur mensch-
lichen Ernährung aus 51 Gattungen von dem Pro-
tokoll nicht erfasst werden, wenn der Zugang zu 
diesen genetischen Ressourcen in den Saatgut-
banken des multilateralen Systems des ITPGRFA 
erfolgt. Allerdings bezieht sich dieser Artikel nicht 
ausschließlich auf den ITPGRFA, er ist so formu-
liert, dass er auch die Tür öffnet für ähnlich gela-
gerte, künftige Spezialabkommen.

In Art. 4.3 werden die Vertragsparteien aufge-
fordert, anderen Arbeitsprozessen in internatio-
nalen Organisationen gebührende Beachtung zu 
schenken, wiederum sofern diese die Ziele des Na-
goya-Protokolls und der CBD unterstützen und ihr 
nicht entgegenlaufen. Diese Bestimmung ist das – 
nicht verhandelte, aber letztendlich akzeptierte – 
Ergebnis der Diskussion über Ausnahmeregelun-
gen zur Katastrophenvorsorge und -bekämpfung. 

Die Industriestaaten verfolgten mit dieser For-
mulierung die Absicht Möglichkeiten für Interes-
sensgruppen zu schaffen die nationale Umsetzung 
des Nagoya-Protokolls mit dem Hinweis auf an-
dere laufende Diskussionsprozesse zu verzögern 
zu können. Es wird aber keine generelle Ausnah-
meregelung konstituiert, etwa für Pandemien wie 
die Vogelgrippe, jedoch werden die Vertragsstaa-
ten aufgefordert, in solchen Fällen den diskutier-
ten Problemen gebührende Beachtung zu schen-
ken. Diese Formulierung ist ein problematischer 
Präzendezfall im Völkerrecht, da Mitgliedsstaaten 
eines verabschiedeten Abkommens nun bei seiner 
Implementierung noch zu verhandelnde Verträge 
berücksichtigen müssen, ohne dass diese konkre-
te Inhalte aufweisen können - eine nicht praktika-
ble Vorschrift.
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In diesem Zusammenhang ist auch Artikel 8 
von Bedeutung, in dem die Vertragsstaaten aufge-
fordert werden, in ihrer nationalen Gesetzgebung 
Notfälle gebührend zu beachten, die die Gesund-
heit von Menschen, Tieren und Pflanzen bedro-
hen. Dabei können die Vertragsstaaten einen be-
schleunigten Zugang und eine beschleunigte 
Vorteilsaufteilung in Betracht ziehen, einschließ-
lich des bezahlbaren Zugangs der Bedürftigen zu 
medizinischer Behandlung. 

Letztlich begründet das Nagoya-Protokoll kei-
ne Ausnahme für Katastrophenfälle, es legt den 
Vertragsstaaten jedoch dringend ans Herz, den 
damit zusammen hängenden Fragen in angemes-
sener Weise Tribut zu zollen, und zwar gleichge-
wichtig mit Blick auf den Zugang wie auch auf die 
Vorteilsaufteilung.

3.2.5 Zusammenfassung

Das Nagoya-Protokoll gilt für die Nutzung (im 
Sinne von Forschung und Entwicklung unter Ver-
wendung der Gene wie auch der biochemischen 
Bestandteile) aller genetischen Ressourcen in den 
Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten sowie der ge-
netischen Ressourcen und des traditionellen Wis-
sens indigener Völker und lokaler Gemeinschaf-

Artikel 8: Bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung ihrer Gesetze oder sonstigen Vorschriften 
über den Zugang und die Aufteilung der Vor-
teile wird jede Vertragspartei (...) b) gegenwärti-
ge oder drohende Notstandssituationen, wie sie 
auf nationaler oder internationaler Ebene be-
stimmt sind, welche die menschliche, tierische 
und pflanzliche Gesundheit gefährden oder 
schädigen, gebührend beachten. Die Vertrags-
parteien können die Notwendigkeit eines zügi-
gen Zugangs zu genetischen Ressourcen und 
einer zügigen ausgewogenen und gerechten Auf-
teilung der sich aus der Nutzung dieser geneti-
schen Ressourcen ergebenden Vorteile in Er-
wägung ziehen, einschließlich des Zugangs zu 
erschwinglichen Behandlungen für Bedürftige, 
insbesondere in Entwicklungsländern.

ten, die in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats 
leben. Ausgenommen vom Gültigkeitsbereich des 
Protokolls sind genetische Ressourcen, für die es 
spezifische Abkommen – wie etwa den internatio-
nalen Saatgutvertrag – gibt.

Mit den genannten Ausnahmen besteht die 
Verpflichtung zu einer fairen und gerechten Auf-
teilung der Vorteile aus der laufenden und neuen 
Nutzung sowie Vermarktung genetischer Ressour-
cen und traditionellen Wissens, auf das nach dem 
29. Dezember 1993 zugegriffen wurde, dem Tag des 
Inkrafttretens der CBD. Im Falle der Nutzung tra-
ditionellen Wissens ergeben sich keinerlei zeitliche 
Begrenzungen. 

3.3 Zugang

Die Frage des Zugangs regelt das Nagoya-Pro-
tokoll in zwei Artikeln. In Artikel 6 geht es um den 
Zugang zur Nutzung genetischer Ressourcen, in 
Artikel 7 um den Zugang zu traditionellem Wissen.

3.3.1 Zugang zur Nutzung genetischer 
Ressourcen

In Art. 6 werden zunächst noch einmal die sou-
veränen Rechte eines Vertragsstaates über die ge-
netischen Ressourcen, die auf seinem Hoheits-
gebiet vorkommen, anerkannt. Das heißt, die 
biologische Vielfalt ist kein gemeinsames Erbe 
der Menschheit, sondern unterliegt der Souverä-
nität der Staaten, die folglich auch das Recht ha-
ben, den Zugang qua nationaler Gesetzgebung zu 
regeln. Diese Regelung liegt auch schon der CBD 
zugrunde.

Für dieses Recht, den Zugang zu regulieren, 
bildet Art. 6 den Rahmen. Er bindet in Art. 6.1 den 
Zugang zur Nutzung genetischer Ressourcen an 
die vorherige informierte Zustimmung derjenigen 
Vertragspartei, die diese Ressource zur Verfügung 
stellt und gleichzeitig Ursprungsland dieser Res-
source ist, falls diese Einschränkungen national 
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nicht anders geregelt werden oder ganz auf eine 
Regulierung des Zugangs verzichtet wird.

Zur Umsetzung muss jede Vertragspartei ge-
mäß Art. 6.3 legislative, administrative oder politi-
sche Maßnahmen ergreifen, die für Rechtssicher-
heit, Klarheit und Transparenz sorgen. Hierbei 
handelt es sich im Wesentlichen darum, Verwal-
tungswege eindeutig festzulegen, aber auch Ent-
scheidungen schriftlich und innerhalb einer ange-
messenen Frist mitzuteilen.

Außerdem müssen die Vertragsparteien für fai-
re und nicht willkürliche Prozeduren und Regulie-
rungen des Zugangs sorgen. Der Passus war heiß 
umstritten, da die Industrieländer Regeln für ei-
nen nicht-diskriminierenden Zugang festschrei-
ben wollten. Dieser Begriff kommt aus dem Han-
delsbereich der WTO und meint im Kern, dass 
weder zwischen Staaten noch zwischen In- und 
Ausländern unterschieden werden darf. Die jetzige 
Formulierung, die nicht-willkürliche Regeln vor-
schreibt, lässt eine unterschiedliche Behandlung 
zu, verlangt dafür allerdings eine (regelgestützte) 
Begründung.

Mit Blick auf genetische Ressourcen indige-
ner Völker muss die Vertragspartei Maßnahmen 
mit dem Ziel ergreifen, dass das Einverständnis 
und die Beteiligung oder die vorherige informierte 
Zustimmung lokaler und indigener Gemeinschaf-
ten in den Fällen sichergestellt wird, in denen die-
se Gemeinschaften das etablierte Recht haben, 
den Zugang zur Nutzung dieser Ressourcen zu ge-
währen. Ist dies der Fall, sind die Vertragsstaaten 

Artikel 6.1: In Ausübung der souveränen Rech-
te in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und 
vorbehaltlich der innerstaatlichen Gesetze oder 
sonstigen Vorschriften über den Zugang und die 
Aufteilung der Vorteile bedarf der Zugang zu ge-
netischen Ressourcen für ihre Nutzung der auf 
Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen 
Zustimmung der Vertragspartei, die diese Res-
sourcen zur Verfügung gestellt hat, das heißt des 
Ursprungslands dieser Ressourcen (…).

verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die indige-
ne Völker in die Lage versetzen können, den Zu-
gang auf der Basis eines Einverständnisses zu ei-
ner staatlichen Entscheidung beziehungsweise mit 
einem eigenen Verfahren zur vorherigen informier-
ten Zustimmung zu gestatten. Diese Vorschriften 
können nicht, wie unter Art. 6.1, etwa dadurch aus-
gesetzt werden, dass ein Staat auf die Regulierung 
des Zugangs zur Nutzung genetischer Ressourcen 
lokaler und indigener Gemeinschaften gänzlich 
verzichtet.

3.3.2 Zugang zu traditionellem Wissen

Mit Blick auf den Zugang zu traditionellem 
Wissen werden die Vertragsstaaten in Art. 7 auf-
gefordert, in Übereinstimmung mit der nationa-
len Gesetzgebung Maßnahmen mit dem Ziel zu 
ergreifen, sicherzustellen, dass der Zugang zu tra-
ditionellem Wissen nicht ohne das Einverständnis 
und die Beteiligung oder die vorherige informierte 
Zustimmung indigener und lokaler Gemeinschaf-
ten erfolgen kann. Mit anderen Worten: In der Fra-
ge des Zugangs zu traditionellem Wissen müssen 
die Staaten Maßnahmen ergreifen, die sicherstel-
len, dass – in Übereinstimmung mit ihrer natio-
nalen Gesetzgebung – indigene Völker in die Ent-
scheidung über den Zugang eingebunden sind oder 
aber sie autonom treffen.

3.3.3 Zusammenfassung

Die Vertragsstaaten haben das Recht, den Zu-
gang zur Nutzung ihrer genetischen Ressourcen, 
der an die vorherige informierte Zustimmung ge-
bunden ist, durch nationale Gesetzgebung zu re-
gulieren. Dabei sind sie verpflichtet, für Rechtssi-
cherheit und Transparenz sowie nicht-willkürliche 
Regeln und Prozeduren zu sorgen. 

In den Fällen, in denen indigene Völker und lo-
kale Gemeinschaften durch nationale Gesetzge-
bung etablierte Rechte über genetische Ressourcen 
(wieder)erlangt haben und im Falle traditionellen 
Wissens müssen die Staaten Maßnahmen ergrei-
fen, die indigene Völker in die Lage versetzen, sich 
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am Prozess der vorherigen informierten Zustim-
mung zu beteiligen beziehungsweise selbst über die 
vorherige informierte Zustimmung zu entscheiden.

3.4 Vorteilsaufteilung

Die in Art. 5 behandelten Regelungen zur Vor-
teilsaufteilung unterscheiden zunächst nach der 
Vorteilsaufteilung bei der Nutzung und Kommerzi-
alisierung genetischer Ressourcen, die unter staat-
licher Souveränität stehen (Art. 5.1 und 5.3), und 
solchen, über die – in Übereinstimmung mit der je-
weiligen nationalen Gesetzgebung – indigene und 
lokale Gemeinschaften verfügen (Art. 5.2). Den 
dritten Fall stellt schließlich die Nutzung traditio-
nellen Wissens dar (Art. 5.5).

3.4.1 Vorteilsaufteilung bei der 
Nutzung und Kommerzialisierung 
genetischer Ressourcen unter 
staatlicher Souveränität

Art. 5.1 stellt zunächst klar, dass sich die Ver-
pflichtung zum Vorteilsausgleich nicht ausschließ-
lich auf die Vorteile bezieht, die unmittelbar aus 
Forschung und Entwicklung resultieren, sondern 
auch auf die nachfolgenden Anwendungen (etwa 
der Forschungsergebnisse) oder die Kommerziali-
sierung (etwa von Produkten). Damit wird die ge-
winnträchtigste Phase des Wertschöpfungspro-
zesses, nämlich die Kommerzialisierung, in die 
Vorteilsaufteilung einbezogen. 

Die Definition der Nutzung von genetischen 
Ressourcen schließt zunächst die Untersuchung 
aller Bestandteile des Materials biologischer Her-
kunft ein und betont dann explizit, dass dieses 
auch jede biotechnologische Anwendung umfasst, 
die biologische Systeme, lebende Organismen oder 
natürlich vorkommende biochemische Verbindun-
gen daraus benutzt, um Erzeugnisse oder Verfah-
ren für eine bestimmte Verwendung herzustellen 
oder zu verändern. Daher unterliegen die Vorteile, 
die aus jeglichem Produkt und Verfahren, das auf 

grund der Forschung an einer bestimmten geneti-
schen Ressource entwickelt wurde, der Verpflich-
tung zu ihrer fairen und gerechten Aufteilung. 
Da vor allem in der englischsprachigen Litera-
tur der Begriff Biotechnologie oft fälschlicherwei-
se mit Gentechnologie gleichgesetzt wird, sei hier 
daran erinnert, dass Biotechnologie im Sinne der 
CBD weit über die Methoden der Gentechnik, wie 
sie etwa im Cartagena-Protokoll definiert sind, 
hinausgeht.

Weiterhin geht es um die Frage, in welchen 
Fällen bei der Nutzung und Kommerzialisierung 
genetischer Ressourcen die Verpflichtung zum 
Vorteilsausgleich ausgelöst wird. Findet ein Vor-
teilsausgleich nur zwischen Vertragsstaaten statt, 
hat dies die bereits im Zusammenhang mit dem 
zeitlichen Geltungsbereich beschriebenen Aus-
wirkungen, so dass hier Art. 5.1 nur dann greifen 
kann, wenn es sich bei den beteiligten Staaten um 
Vertragsstaaten des Protokolls handelt. Sodann 
soll der Vorteilsausgleich des Nutzerstaates erfol-
gen mit der Vertragspartei, die die Ressource als 
Ursprungsland zur Verfügung stellt (oder die die 
genetische Ressource im Einklang mit der CBD er-
halten hat).

Diese Bestimmung, wonach das Bereitsteller-
land auch das Ursprungsland sein muss, damit 
die Regeln des Protokolls gelten, ist, wie bereits er-
wähnt, von erheblicher Bedeutung. Zunächst ein-
mal gilt hier die Definition der CBD, wonach, grob 
gesagt, das Ursprungsland einer genetischen Res-
source das Land ist, in dem diese Ressource na-
türlich vorkommt. Im Kontext der Einbeziehung 
von ex-situ-Sammlungen macht diese doppelte Be-

Artikel 5.1: Nach Artikel 15 Absätze 3 und 7 des 
Übereinkommens werden Vorteile, die sich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen sowie 
aus der späteren Verwendung und Vermarktung 
ergeben, mit der Vertragspartei, die diese Res-
sourcen zur Verfügung stellt, das heißt dem Ur-
sprungsland dieser Ressourcen (…), ausgewogen 
und gerecht geteilt. Diese Aufteilung erfolgt zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen.
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dingung – Bereitsteller und Ursprungsland – auch 
durchaus Sinn, verhindert sie doch, dass etwa 
Deutschland eine vorherige informierte Zustim-
mung inklusive Vorteilsaufteilung für die Nutzung 
und Kommerzialisierung exotischer Pflanzen ver-
langen kann, die sich in einem deutschen botani-
schen Garten befinden.

Ansonsten übernimmt Art. 5.1 des Nagoya-
Protokolls die Formulierung aus CBD Art. 15.7, wo-
nach der Vorteilsausgleich fair und gerecht zu sein 
hat. Allerdings schweigen sich sowohl die Konven-
tion wie auch das Nagoya-Protokoll darüber aus, 
was man sich unter „fair und gerecht“ konkret vor-
zustellen hat. Weder hier wie dort werden so etwas 
wie Mindeststandards oder Leitplanken für die 
zentrale völkerrechtliche Verpflichtung des drit-
ten Ziels der CBD und der Zielsetzung des Nagoya-
Protokolls formuliert. Das ist umso erstaunlicher, 
als das Nagoya-Protokoll eine Reihe von interna-
tionalen Mindeststandards für die Zugangsproze-
dur festlegt und damit über die Verpflichtungen 
der CBD hinausgeht, die das Thema Zugang der 
nationalen Rechtsprechung überlässt.

Schließlich enthält das Nagoya-Protokoll in 
Art. 5.1 noch die Bestimmung, dass der Vorteils-
ausgleich zu gegenseitig vereinbarten Bedingun-
gen zu erfolgen habe. Einseitige Maßnahmen der 
nutzenden Unternehmen, wie über eigens dazu 
ins Leben gerufene Stiftungen Mittel für Bildungs-
einrichtungen oder andere wohltätige Zwecke zur 
Verfügung zu stellen, genügen den Anforderun-

Artikel 5.2: Jede Vertragspartei ergreift (…) 
Maßnahmen, (…) mit dem Ziel sicherzustellen, 
dass Vorteile, die sich aus der Nutzung der ge-
netischen Ressourcen ergeben, deren Träger in-
digene und ortsansässige Gemeinschaften sind, 
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften über die bestehenden Rechte die-
ser indigenen und ortsansässigen Gemeinschaf-
ten an diesen genetischen Ressourcen mit den 
betroffenen Gemeinschaften auf der Grundlage 
einvernehmlich festgelegter Bedingungen aus-
gewogen und gerecht geteilt werden.

gen folglich nicht. Das Nagoya-Protokoll stellt klar, 
dass der Vorteilsausgleich auf einvernehmlich ver-
einbarten Bedingungen aufbauen muss, Fairness 
und Gerechtigkeit im Verhandlungsprozess sollen 
durch spezifische Maßnahmen im Bereich Kapazi-
tätsaufbau (Art. 22) unterstützt werden.

3.4.2 Vorteilsaufteilung bei der 
Nutzung genetischer Ressourcen unter 
der Verfügungsmacht indigener und 
lokaler Gemeinschaften

Art. 5.2 des Nagoya-Protokolls behandelt die 
Frage des gerechten Vorteilsausgleichs im Falle 
der Nutzung genetischer Ressourcen, die sich – in 
Übereinstimmung mit den entsprechenden natio-
nalen Rechtsvorschriften – in der Verfügungsge-
walt indigener Völker und lokaler Gemeinschaften 
befinden. Er verpflichtet die Vertragsstaaten auf 
das Ziel, in den genannten Fällen die Vorteilsauf-
teilung mit den betreffenden indigenen Völkern si-
cherzustellen, und zwar wiederum in fairer und ge-
rechter Weise und zu einvernehmlich vereinbarten 
Bedingungen.

Art. 5.2 macht im Gegensatz zu Art. 5.1 den Ad-
ressaten des Vorteilsausgleichs nicht von der Frage 
nach dem Ursprungsland abhängig, sondern ver-
langt, dass eine nationale Gesetzgebung indigene 
und lokale Gemeinschaften in die Lage versetzt, 
über genetische Ressourcen verfügen zu können. 
Ist dies der Fall, können also indigene Völker ohne 
(tiefgreifende) Intervention der staatlichen Behör-
den über ihre genetischen Ressourcen verfügen, 
dann greift im Falle einer Nutzung im Sinne von 
Forschung und Entwicklung Art. 5.2 des Nagoya-
Protokolls. Während aber Art. 5.1 – und auch Art. 
5.5 – eine staatliche Pflicht zur Vorteilsaufteilung 
erlässt, wird im Falle der genetischen Ressourcen 
von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaf-
ten vorgeschrieben, dass die staatlichen Maßnah-
men lediglich dass Ziel haben müssen, den Vor-
teilsausgleich sicherzustellen.

Kann dies noch als ein zu heilender Fehler in 
der vermutlich nicht durchgeführten Endredakti-
on des Textes bewertet werden, wiegt eine andere 
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Auslassung schwer und ist kaum zu erklären. Wäh-
rend der Vorteilsausgleich bei der Nutzung geneti-
scher Ressourcen aus staatlichem Besitz die lukra-
tive Phase der Vermarktung umfasst, fehlt dieser 
Zusatz in Art. 5.2. Das Nagoya-Protokoll verwehrt 
somit den indigenen Völkern und lokalen Gemein-
schaften das Recht, an den maßgeblichen Phasen 
der Wertschöpfung aus ihren Ressourcen teilzu-
haben – nennenswerte (monetäre) Gewinne fal-
len in der Phase Forschung und Entwicklung nicht 
an. Warum die geheimen Verhandlungen der letz-
ten Stunden in Nagoya diese ungerechte Formu-
lierung nicht beseitigt haben und entsprechende 
Regeln allein der nationalen Gesetzgebung über-
lassen, bleibt ein Rätsel.

Ansonsten wurde bereits festgestellt, dass der 
zeitliche Geltungsbereich des Protokolls sich im 
Falle der kontinuierlichen Verwertung auch auf ge-
netische Ressourcen bezieht, deren Nutzung (im 
Sinne von Forschung und Entwicklung) vor dem 
Zeitpunkt seines Inkrafttretens, jedoch nach dem 
Inkrafttreten der CBD am 29. Dezember 1993 liegt. 
Operationale Bestimmungen, die auf diese Situ-
ation abzielen, hält das Nagoya-Protokoll jedoch 
nicht vor.

3.4.3 Vorteilsaufteilung bei der 
Nutzung traditionellen Wissens

Die Frage der Vorteilsaufteilung bei der Nut-
zung traditionellen Wissens regelt Art. 5.5 kurz und 
bündig: Die Staaten müssen gesetzgeberische, ad-
ministrative und politische Maßnahmen ergreifen, 
um die Vorteile, die aus der Nutzung traditionel-
len Wissens entstehen, das in Verbindung mit ge-
netischen Ressourcen steht, in fairer und gerechter 
Weise auf der Basis von einvernehmlich vereinbar-
ten Bedingungen zu teilen. Auffallend ist, dass 
Art. 5.5 im Gegensatz zu Art. 5.2 eine klare Formu-
lierung enthält, die die Sicherstellung des Vorteils-
ausgleichs vorschreibt.

Ansonsten gilt, dass im Falle der Nutzung tra-
ditionellen Wissens durch den Geltungsbereich 
des Nagoya-Protokolls beziehungsweise der CBD 
keinerlei zeitliche Einschränkungen formuliert 

werden, wenngleich auch hier explizite operatio-
nale Bestimmungen fehlen. Darüber hinaus sei in 
diesen Zusammenhang noch einmal daran erin-
nert, dass weder die CBD noch das Nagoya-Proto-
koll definieren, was unter traditionellem Wissen in 
Bezug auf genetische Ressourcen zu verstehen ist. 
Es fehlt ebenfalls ein Hinweis darauf, ob die De-
finition zur Nutzung genetischer Ressourcen auch 
auf die Nutzung traditionellen Wissens anzuwen-
den sei. Die Gründe hierfür könnten unter ande-
rem in der Annahme liegen, dass es Aufgabe der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
sei, traditionelles Wissen zu definieren. Ob deren 
laufende Verhandlungen allerdings diese Lücken 
des Nagoya-Protokolls sinnvoll schließen werden, 
steht in den Sternen. Nichtsdestoweniger darf man 
davon ausgehen, dass Art. 5.5 des Nagoya-Proto-
kolls immer dann greift, wenn bei der Nutzung 
genetischer Ressourcen (im Sinne von Forschung 
und Entwicklung) traditionelles Wissen eine Rol-
le spielt. Will sagen: Wenn die Ergebnisse von For-
schung und Entwicklung einen Zweck verfolgen, 
der dem Zweck des dazugehörigen traditionellen 
Wissens vergleichbar oder aus ihm abgeleitet ist.

3.4.4 Zusammenfassung

Das Nagoya-Protokoll verlangt von seinen 
Mitgliedern legislative, administrative und poli-
tische Maßnahmen zur Umsetzung des Prinzips 
der fairen und gerechten Vorteilsaufteilung auf der 
Grundlange von einvernehmlich vereinbarten Be-
dingungen. Dabei gilt, dass eine Vorteilsaufteilung 
zwischen Staaten nur dann erfolgt, wenn es sich 
bei dem Staat, der die genetische Ressource zur 
Verfügung stellt, zugleich um das Ursprungsland 

Artikel 5.3: Jede Vertragspartei ergreift (…) Maß-
nahmen (…), damit die Vorteile, die sich aus der 
Nutzung von sich auf genetische Ressourcen 
beziehendem traditionellem Wissen ergeben, 
mit den indigenen und ortsansässigen Gemein-
schaften, die Träger dieses Wissens sind, aus-
gewogen und gerecht geteilt werden. Diese Auf-
teilung erfolgt zu einvernehmlich festgelegten 
Bedingungen.
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dieser Ressource handelt. Indigene Völker und lo-
kale Gemeinschaften können im Falle von durch 
die nationale Gesetzgebung etablierten Rechten 
über genetische Ressourcen die Regeln des Pro-
tokolls für sich geltend machen. Was die Nutzung 
traditionellen Wissens in Verbindung mit geneti-
schen Ressourcen angeht, so gilt, dass die daraus 
entstehenden Vorteile immer mit den jeweiligen 
lokalen und indigenen Gemeinschaften zu teilen 
sind. Allerdings gesteht das Nagoya-Protokoll den 
indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften 
kein Recht auf Vorteilsaufteilung in Bezug auf die 
Gewinne aus der Vermarktung ihrer genetischen 
Ressourcen zu. Dieser Fehler muss behoben wer-
den und darf sich bei einer zukünftigen Regelung 
der Nutzung von traditionellem Wissen im Rah-
men der WIPO nicht wiederholen.

3.5 Erfüllung der 
Verpflichtungen (Compliance)

Die Frage, wie die Verpflichtungen der Ver-
tragsstaaten erfüllt werden sollen (Compliance), 
wird in gleich vier Artikeln abgehandelt. Die 
Grundfrage dabei ist immer, was getan werden 
muss, um Nutzer oder Bereitsteller von geneti-
schen Ressourcen und traditionellem Wissen da-
ran zu hindern, gegen die Bestimmungen natio-
naler ABS-Gesetze oder konkreter ABS-Verträge 
zu verstoßen – und wie den Geschädigten in ei-
nem solchen Fall zu ihrem Recht verholfen werden 
kann. Verfahren und Mechanismen, die bei einem 
Verstoß von Mitgliedsstaaten gegen die Vorschrif-
ten des Nagoya-Protokolls selbst greifen, werden 
laut Art. 30 erst diskutiert, wenn das Nagoya-Pro-
tokoll in Kraft getreten ist.

Zur Klärung der Fragen der Einhaltung der 
Vorschriften geht es zunächst in Art. 15 darum, 
dass Vertragsstaaten sicherstellen, dass die in ih-
rem Hoheitsgebiet genutzten genetischen Ressour-
cen rechtmäßig, also in Übereinstimmung mit 
dem Protokoll und den nationalen Gesetzen, er-
worben wurden. Artikel 16 regelt das Gleiche für 
traditionelles Wissen, das sich auf genetische Res-

sourcen bezieht. In Art. 17 werden Eckpunkte für 
ein Überwachungs-System beschrieben, und Art. 
18 setzt den Rahmen für die Erfüllung der Ver-
pflichtungen, die sich aus konkreten, privatrecht-
lichen ABS-Verträgen zwischen zwei Vertragspar-
teien ergeben.

3.5.1 Einhaltung der nationalen Regeln 
zu Zugang und Vorteilsausgleich für 
genetische Ressourcen

Jeder Vertragsstaat muss, so sagt Art. 15.1, ge-
eignete, wirksame und angemessene legislative, 
administrative und politische Maßnahmen er-
greifen, die sicherstellen, dass in seinem Hoheits-
gebiet die Nutzung (im Sinne von Forschung und 
Entwicklung) genetischer Ressourcen rechtmäßig 
erfolgt. Rechtmäßig wiederum bedeutet, mit vor-
heriger informierter Zustimmung und in Überein-
stimmung mit den einvernehmlich vereinbarten 
Bedingungen, so wie es in der nationalen Gesetz-
gebung des Ursprungslandes, das diese Ressour-
cen zur Verfügung stellt, vorgeschrieben ist. Das 
heißt, für einen potentiellen Nutzer reicht nicht 
irgendeine Form von vorheriger informierter Zu-
stimmung; stattdessen ist es erforderlich, die An-
forderungen der jeweiligen nationalen Gesetzge-
bung an eine vorherige informierte Zustimmung 
zu erfüllen, um die Nutzung in Übereinstimmung 
mit dem Nagoya-Protokoll zu gestalten. Nun ha-
ben längst nicht alle Ursprungsländer eine gesetz-
liche Regulierung des Zugangs zur Nutzung ihrer 
genetischen Ressourcen sowie des damit verbun-

Artikel 15.1: Jede Vertragspartei ergreift geeig-
nete, wirksame und angemessene (…) Maßnah-
men, um zu gewährleisten, dass der Zugang zu 
den innerhalb ihres Hoheitsbereichs genutzten 
genetischen Ressourcen im Einklang mit einer 
auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorhe-
rigen Zustimmung erfolgt ist und dass einver-
nehmlich festgelegte Bedingungen vereinbart 
worden sind, wie nach den innerstaatlichen Ge-
setzen oder sonstigen Vorschriften über den Zu-
gang und die Aufteilung der Vorteile der ande-
ren Vertragspartei vorgeschrieben.
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denen traditionellen Wissens etabliert. Wenn ein 
Vertragsstaat keine Regeln hat, so gibt es in der 
Logik von Nagoya-Protokoll Art. 15 auch keine Be-
stimmungen, die zu erfüllen wären.

Daraus folgt, dass die – zahlreichen – Entwick-
lungsländer ohne ABS-System dringend eine nati-
onale Regulierung benötigen. Ansonsten läuft Art. 
15 für sie ins Leere. Je genauer und klarer die na-
tionale Regulierung die Prinzipien von vorheri-
ger informierter Zustimmung und einvernehmlich 
vereinbarten Bedingungen umsetzt, desto günsti-
ger ist die Situation der die genetischen Ressour-
cen bereitstellenden Ursprungsländer.

Etwas anders verhält sich dies mit den Nutzer-
staaten. Hier wird Minimalismus belohnt. Je weni-
ger sie umsetzen, desto näher befinden sie sich an 
dem für ihre Industrie günstigen Zustand, in dem 
der Status quo einer zwar theoretisch rechtswidri-
gen, in der Praxis jedoch nicht sanktionierten (kos-
ten)freien Nutzung genetischer Ressourcen und 
traditionellen Wissens beibehalten wird. Zwar 
sieht das Protokoll auch für die Industrieländer die 
Verpflichtung zu effektiven Regeln vor. Das ist je-
doch nicht neu. Bereits in CBD Art. 15.7 heißt es: 
„Jede Vertragspartei ergreift (…) legislative, adminis-
trative oder politische Maßnahmen (…) mit dem Ziel, 
die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung und 
die Vorteile, die sich aus der kommerziellen und sons-
tigen Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben, 
mit der Vertragspartei, die diese Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt hat, ausgewogen und gerecht zu teilen.“ 

Bereits bei der CBD handelt es sich um ein ver-
bindliches Abkommen, die Industrieländer sind 
somit schon länger zur Umsetzung verpflichtet. 
Die erneuerte Verpflichtung durch Art. 15 des Na-
goya-Protokolls geht über diesen Stand im Grund-
satz nicht hinaus. Es wird also abzuwarten sein, 
ob insbesondere die Industrieländer mit dem Na-
goya-Protokoll den politischen Willen aufbringen, 
eine eigene Gesetzgebung zur Nutzung und Kom-
merzialisierung genetischer Ressourcen (und tra-
ditionellen Wissens) einzuführen, die geeignet ist, 
die Regeln des Protokolls auch praktisch wirksam 
werden zu lassen, und, wo notwendig, zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um Biopiraterie zu be-

kämpfen. Eine solche Maßnahme könnte darin be-
stehen, die Nutzung und Kommerzialisierung von 
genetischen Ressourcen und damit zusammen-
hängendem traditionellen Wissen schlicht zu un-
tersagen, wenn keine CBD-konformen ABS-Do-
kumente vorliegen. Dazu gehört vor allen Dingen 
auch, geeignete, effektive und angemessene Maß-
nahmen einzuführen, um bei Nicht-Einhaltung 
den staatlichen Regeln Geltung zu verschaffen. 
Diese Verpflichtung ist in Art. 15.2 enthalten. Art. 
15.3 fordert die Vertragsstaaten dann auf, in Streit-
fällen zu kooperieren.

3.5.2 Einhaltung der nationalen Regeln 
zu Zugang und Vorteilsausgleich für 
traditionelles Wissen

Analog zu Art. 15 regelt das Nagoya-Protokoll 
in Art. 16.1 die Frage der Einhaltung nationaler 
Vorschriften im Falle von Zugang und Vorteilsauf-
teilung bei der Nutzung traditionellen Wissens. 
Auch hier haben sich die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, angemessene legislative, administrative 
und politische Maßnahmen einzuführen, um da-
für zu sorgen, dass der Zugang zu traditionellem 
Wissen, das innerhalb ihres Hoheitsgebietes ge-
nutzt wird, mit der vorherigen informierten Zu-
stimmung der betreffenden indigenen Völker und 
lokalen Gemeinschaften oder aber zumindest mit 
ihrer Beteiligung und ihrem Einverständnis erfolg-
te. Aber auch hier ist der Bezugspunkt wiederum 
die nationale Gesetzgebung zu Zugang und gerech-
ter Vorteilsaufteilung der Vertragsparteien, in de-
nen die betreffenden indigenen Völker und lokalen 

Artikel 16.1: Jede Vertragspartei ergreift geeig-
nete, wirksame und angemessene (…) Maßnah-
men (…), um zu gewährleisten, dass der Zugang 
zu innerhalb ihres Hoheitsbereichs genutztem, 
sich auf genetische Ressourcen beziehendem 
traditionellem Wissen im Einklang mit einer auf 
Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen 
Zustimmung oder mit Billigung und Beteiligung 
der indigenen und ortsansässigen Gemeinschaf-
ten erfolgt ist und dass einvernehmlich fest- ge-
legte Bedingungen vereinbart worden sind (…).
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Gemeinschaften leben. Das heißt, letztere sind, 
nolens volens, abhängig davon, dass ihre nationa-
le Regierung gesetzliche Standards schafft, die sie 
gegenüber ausländischen Nutzern in eine günstige 
Verhandlungsposition bringen, wenn es um die Er-
füllung der Regeln des Protokolls geht.

Im Weiteren enthält Art. 16.2 die Verpflich-
tung, wonach auch im Falle der Nutzung traditio-
nellen Wissens jeder Vertragsstaat verpflichtet ist, 
geeignete, effektive und angemessene Maßnah-
men durchzuführen, um bei Nicht-Einhaltung den 
Regeln des Protokolls Geltung zu verschaffen. Art. 
16.3 fordert die Vertragsstaaten dann auch hier auf, 
in Streitfällen zu kooperieren.

3.5.3 Überwachung der Nutzung 
genetischer Ressourcen

Eigentlich war die Idee der Entwicklungslän-
der, wie sie sich in den Verhandlungen präsentierte, 
folgende: Zur Nutzung einer genetischen Ressource 
wird ein Zertifikat benötigt, das bestätigt, dass die 
Nutzung auf der Basis einer vorherigen informier-
ten Zustimmung und einvernehmlich vereinbar-
ten Bedingungen basiert. Diese Zertifikate bekom-
men eine Kontrollfunktion, da sie bei so genannten 
Checkpoints, etwa bei Patentämtern oder Marktzu-
lassungsbehörden, vorgelegt werden müssen. 

Ohne Zertifikat kein Patent, so lässt sich die 
Grundvorstellung in etwa auf einen Nenner brin-
gen. Das Zertifikat sollte die genetischen Ressour-
cen oder auch das traditionelle Wissen auf ihrem 
Weg durch die Wertschöpfungskette begleiten, also 
eine Nachverfolgung ihrer Nutzung durch die Be-
reitsteller ermöglichen. Eine solch breite Anwen-
dung wurde durch mehrere Kunstgriffe vorge-
beugt: die Überwachungsvorschriften gelten nur 
für die Nutzung nicht aber für die Kommerziali-

Artikel 17.1: Zur Unterstützung der Einhaltung 
ergreift jede Vertragspartei, soweit angebracht, 
Maßnahmen, um die Nutzung der genetischen 
Ressourcen zu überwachen und die Transpa-
renz in Bezug auf ihre Nutzung zu verbessern.

sierung und das nur für genetischer Ressourcen, 
nicht aber auch für traditionelles Wissen.

Das Nagoya-Protokoll führt nun in Art. 17 so-
wohl das Zertifikat als auch die Checkpoints ein, 
allerdings in abgespeckter Version. Sie dienen nun 
nicht länger der Nachverfolgung, sondern, so heißt 
es in Art. 17, lediglich der Überwachung der Nut-
zung genetischer Ressourcen durch die Vertrags-
staaten selbst, ohne ein effektives internationales 
Kontrollsystem einzuführen.

Zwar müssen Checkpoints eingerichtet wer-
den, allerdings reicht bereits ein einziger, von der 
Verpflichtung zu einem flächendeckenden Netz 
kann keine Rede sein. In den Verhandlungen ha-
ben die Entwicklungsländer versucht, wenigstens 
das Patentamt als einen derartigen Checkpoint 
verpflichtend festzulegen, sie scheiterten jedoch 
am Widerstand der Industrieländer. Nun heißt es 
in Art. 17.1 (a) (iv) lediglich, dass diese Checkpoints 
effektiv sein und Bedeutung in der gesamten Wert-
schöpfungskette genetischer Ressourcen haben 
müssen. Dieser Formulierung fällt aber dennoch 
eine besondere Bedeutung zu, da sie sich auch auf 
die Kommerzialisierung der genetischen Ressour-
cen bezieht, wobei Art. 17 als solcher eigentlich nur 
die Forschung und Entwicklung abdecken soll.

Es fehlt nicht nur die Benennung der Patent-
ämter als Checkpoint, auffallend ist, dass das ge-
samte Nagoya-Protokoll das Wort „Patent“ oder den 
Begriff „Rechte des geistigen Eigentums“ nicht ent-
hält. Den Industrieländern ist es gelungen, in den 
Verhandlungen durchzusetzen, die Frage von Zu-
gang und gerechter Vorteilsaufteilung vollkommen 
von der Patentproblematik zu trennen. Damit ha-
ben sie die Möglichkeit eröffnet, ihre Verpflichtun-
gen aus Art. 17 zu erfüllen, ohne dass in irgendeiner 
Weise patentrechtliche Fragen berührt würden. In 
der nächsten Zeit ist zu verfolgen, ob es ihnen auch 
in der WIPO gelingen kann, die dortige Diskussion 
zu Rechten des geistigen Eigentums an traditionel-
lem Wissen und genetischen Ressourcen von den 
ABS-Regeln des Nagoya-Protokolls zu entkoppeln.

Die Aufgabe der Checkpoints besteht laut Na-
goya-Protokoll Art. 17.1 (a) darin, Informationen 
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über die vorherige informierte Zustimmung, die 
Herkunft der genetischen Ressource, des Vorhan-
denseins einvernehmlich vereinbarter Bedingun-
gen und/ oder der Nutzung genetischer Ressour-
cen entweder selbst zu recherchieren oder aber 
von den Nutzern zu erhalten. Letztere sollen ver-
pflichtet werden, relevante Informationen weiter-
zugeben. Diese sollen dann – vorbehaltlich der 
Entscheidung über vertrauliche Informationen 
– nationalen Behörden und dem ABS-Clearing-
House-Mechanismus zur Verfügung gestellt wer-
den. Bei dem Clearing-House-Mechanismus han-
delt es sich gemäß Art. 14 des Nagoya-Protokolls 
um einen internetbasierten Mechanismus zur Wei-
tergabe relevanter Informationen.

Art. 17.2, 17.3 und 17.4 führen sodann das in-
ternational anerkannte Zertifikat ein, das als 
weitere Informationsquelle für den Clearing-
House-Mechanismus dient. Allerdings ist eine 
Ausstellung dieses Zertifikat nicht verpflichtend, 
es wird in den genannten Artikeln lediglich fest-
gelegt, welche Funktionen es zu erfüllen hat, 
wenn es denn vorliegt. Es wird „geschaffen“, wenn 
ein Vertragsstaat eine nationale ABS-Genehmi-
gung im ABS-Clearing-House publiziert. Schließ-
lich wird in Art. 17.4 ausgeführt, welche Informa-
tionen das Zertifikat beinhalten muss. Hier findet 
sich eine Liste, die neben technischen Angaben 
unter anderem danach fragt, wer die vorherige in-
formierte Zustimmung gegeben hat und das Vor-
handensein einvernehmlich vereinbarter Bedin-
gungen bestätigt. Ironischerweise wurde auf den 
Druck Kanadas beschlossen, dass all diese An-
gaben als geheim deklariert werden können – da-
mit könnte sich das internationale Zertifikat als 
zentrales Element des Informationsmechanismus 
des Nagoya-Protokolls als ein leeres Stück Papier 
präsentieren.

3.5.4 Einhaltung einvernehmlich 
vereinbarter Bedingungen

Was passiert, wenn eine Partei sich nicht an 
die einvernehmlich vereinbarten Bedingungen ei-
nes konkreten ABS-Vertrages hält? Diese Frage re-
gelt Artikel 18.

In Art. 18.1 verpflichten sich die Vertragspartei-
en, Bereitsteller und Nutzer von genetischen Res-
sourcen und traditionellem Wissen zu ermutigen, 
in den einvernehmlich vereinbarten Bedingun-
gen festzulegen, welche Rechtsprechung im Kon-
fliktfalle zuständig ist, welches Recht anwendbar 
ist und welche Option für außergerichtliche Kon-
fliktregulierungen vorgesehen sind. Mit Blick auf 
letzteres blitzte in den Verhandlungen mehrfach 
die Einrichtung einer Ombudsperson auf, die ins-
besondere eine wichtige Unterstützung für indi-
gene Völker darstellen könnte. Dieser Gedanke 
taucht im Nagoya-Protokoll aber nicht mehr auf.

Neben den genannten Fragen verpflichten sich 
die Vertragsparteien, in ihren Rechtssystemen 
Möglichkeiten für Schadensersatzklagen zu schaf-
fen, die, so heißt es in Art. 18.2, konsistent sind mit 
anwendbaren juristischen Anforderungen. Mit an-
deren Worten: Eine solche Klage muss auch prak-
tisch durchführbar sein. Und Art. 18.3 zufolge müs-
sen die Vertragsparteien effektive Maßnahmen 
ergreifen, die den Zugang zu ihrer Gerichtsbarkeit 
eröffnen und dazu führen, dass ausländische Ur-
teile gegenseitig anerkannt und vollstreckt werden.

3.5.5 Zusammenfassung

Zur Erfüllung der Regeln des Protokolls müs-
sen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass in ih-
rem Hoheitsgebiet die Nutzung genetischer Res-
sourcen einschließlich des damit verbundenen 
traditionellen Wissens in Forschung und Entwick-
lung rechtmäßig erfolgt, sie also auf vorheriger in-
formierter Zustimmung und einvernehmlich ver-
einbarten Bedingungen basiert. Zu diesem Zweck 
müssen die Vertragsparteien legislative, adminis-
trative und politische Maßnahmen ergreifen. Da-

Artikel 18.2: Jede Vertragspartei stellt sicher, 
dass bei sich aus den einvernehmlich festgeleg-
ten Bedingungen ergebenden Streitigkeiten die 
Beschreitung eines Rechtswegs entsprechend 
den in ihrer jeweiligen Rechtsordnung geltenden 
gerichtlichen Erfordernissen möglich ist.
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bei ist der Bezugspunkt für die Pflichterfüllung die 
nationale Gesetzgebung der jeweils anderen Par-
tei. Dies gilt analog auch für die Nutzung traditi-
onellen Wissens.

Zur Überwachung der Nutzung genetischer 
Ressourcen haben sich die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, mindestens einen Checkpoint einzurich-
ten, der relevante Informationen an die zustän-
dige Behörde des jeweils anderen Vertragsstaats 
übermittelt und über den Clearing-House-Mecha-
nismus zugänglich macht. Ein international aner-
kanntes Zertifikat kann dabei als Nachweis dafür 
dienen, dass die Nutzung einer genetischen Res-
source und gegebenenfalls des damit verbundenen 
traditionellen Wissens auf Basis der vorherigen in-
formierten Zustimmung und der einvernehmlich 
vereinbarten Bedingungen gemäß der nationalen 
Gesetzgebung des Bereitstellerlandes erfolgt.

Und schließlich sorgen die Vertragsstaaten da-
für, dass ihre nationale Gerichtsbarkeit für Streit-
beilegungen zur Verfügung steht. Sie treffen Maß-
nahmen zum Zugang zu ihrer Gerichtsbarkeit 
sowie zur gegenseitigen Anerkennung und Voll-
streckung von Gerichtsurteilen.

3.6 Indigene Völker und 
traditionelles Wissen

Die Rolle der indigenen Völker und der Um-
gang mit ihrem traditionellen Wissen bezüglich der 
Nutzung genetischer Ressourcen ziehen sich qua-
si durch das gesamte Nagoya-Protokoll. Dies ist er-
staunlich und bemerkenswert, wenn man die CBD 
als Referenzdokument nimmt. Dort beschränkt 
sich die entsprechende Regelung auf einen einzi-
gen Absatz, nämlich Art 8(j), wo es heißt, jede Ver-
tragspartei wird, soweit möglich und angebracht, 
„im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche indi-
gener und lokaler Gemeinschaften mit traditionellen 
Lebensformen, die für die Erhaltung und nachhalti-
ge Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang sind, 
achten, bewahren und erhalten, ihre breitere Anwen-

dung mit Billigung und unter Beteiligung der Träger 
dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche be-
günstigen und die gerechte Teilung der aus der Nut-
zung dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche 
entstehenden Vorteile fördern.“ In den für die Fragen 
von Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich ent-
scheidenden Artikeln der CBD, den Art. 15, 16 und 
19, werden indigene Völker nicht erwähnt.

Die Bilanz des Nagoya-Protokolls fällt demge-
genüber für die indigenen Völker schon alleine mit 
Blick auf die Textmenge günstiger aus. Inhaltlich 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Vertrags-
staaten in der Präambel die UN-Erklärung über 
die Rechte indigener Völker zur Kenntnis nehmen. 
Besonders Kanada, aber auch Australien und Neu-
seeland, hatten sich damit lange schwer getan. 
Gleich im nächsten Absatz der Präambel wird 
noch einmal bestätigt, dass nichts in diesem Pro-
tokoll geeignet sein kann, die bestehenden Rechte 
indigener Völker zu beschneiden.

Stellte die CBD die Rechte indigener Völker 
noch klar unter den Vorbehalt nationaler Gesetzge-
bung, spricht das Nagoya-Protokoll von der Über-
einstimmung mit der nationalen Gesetzgebung. 
Vor dem Hintergrund der 2007 als Menschenrecht 
verankerten Rechte indigener Völker an ihren Res-
sourcen und ihrem traditionellen Wissen und der 
oben erwähnten Präambel geht das Nagoya-Pro-
tokoll davon aus, dass nationale Rechtssprechung 
– wenn sie denn existiert – diese Menschenrech-
te und die Vorschriften des Protokolls unterstützt 
und konkretisiert. Dessen ungeachtet schreibt aber 
Art. 5.2 vor, dass indigene Völker nur dann ihre 
vorherige informierte Zustimmung zum Zugang zu 
genetischen Ressourcen geben können, wenn ih-
nen die Rechte an diesen Ressourcen durch natio-
nale Gesetzgebung (wieder)gegeben wurden. Frag-
los gilt in der Praxis in jedem Fall der Unterschied 
zwischen Recht haben und Recht bekommen.

Präambel: Die Vertragsparteien dieses Proto-
kolls (…) in Kenntnis der Erklärung der Verein-
ten Nationen über die Rechte der indigenen Völ-
ker; (…) sind wie folgt übereingekommen: (…).
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Falls die nationale Gesetzgebung indigenen 
Völker und lokalen Gemeinschaften die Kontrol-
le über ihre genetischen Ressourcen übertrüge, 
unterliegen die Vertragsstaaten den Verpflichtun-
gen in den entscheidenden Bereichen Zugang, Vor-
teilsausgleich sowie Einhaltung der Vorschriften, 
die die Behandlung von traditionellem Wissen so-
wie genetischen Ressourcen in der Hand indigener 
Völker und lokaler Gemeinschaften regeln.

Im Falle des fairen und gerechten Vorteilsaus-
gleichs bei der Nutzung traditionellen Wissens 
geht das Nagoya-Protokoll deutlich über die CBD 
hinaus. In Art. 5.5 verpflichten sich die Vertrags-
staaten, legislative, administrative und politische 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die sich aus der 
Nutzung traditionellen Wissens ergebenden Vor-
teile mit den betreffenden indigenen Völkern und 
lokalen Gemeinschaften geteilt werden können. 
Hier ist also die Verpflichtung begründet, natio-
nale Gesetzgebung gegebenenfalls umzugestalten. 
Im Übrigen blockierten die Industrieländer alle 
Vorstöße, auch die Nutzung öffentlich verfügbaren 
traditionellen Wissens zu regeln, ohne dass dieses 
eindeutig bestimmten indigenen Völkern und loka-
len Gemeinschaften zuzuordnen wäre. Hier könn-
te sich eine beträchtliche Regellücke auftun, denn 
je erfolgreicher – und damit industriell attraktiver 
– bestimmte traditionelle Erkenntnisse sind, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie sich weit über den 
Kreis der ursprünglichen Träger ausbreiten und 
diese damit immer schwerer festzustellen sind.

Zudem verpflichten sich die Vertragsstaaten 
in Anlehnung an CBD Art. 8(j), wenn auch mit ei-
ner vorsichtigen Formulierung, in Art. 12 des Na-
goya-Protokolls, bei dessen Umsetzung die Ge-
bräuche und traditionellen Gesetze indigener und 
lokaler Gemeinschaften „zu berücksichtigen“. Da-
rüber hinaus müssen Vertragsstaaten Anstrengun-
gen unternehmen, um indigene und lokale Ge-
meinschaften darin zu unterstützen, ihre Rechte 
mit Blick auf die Nutzung traditionellen Wissens 
wahrzunehmen.

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn 
im Bereich der Einhaltung der Regeln sind die in-
digenen Völker nach wie vor abhängig von staat-

licher Gesetzgebung. Dies betrifft sowohl die Fra-
ge der Nutzung ihrer genetischen Ressourcen wie 
auch ihres traditionellen Wissens. Denn in beiden 
Fällen, so legen es Art. 16 und 17 des Nagoya-Proto-
kolls fest, bezieht sich die Erfüllung der Vorschrif-
ten des Protokolls auf die staatliche Gesetzgebung 
der jeweils anderen Vertragspartei. In Art. 15 wird 
nicht danach unterschieden, ob sich die genutzten 
genetischen Ressourcen nun unter staatlicher oder 
anderer Souveränität befinden, es wird für alle Fäl-
le auf die nationale Gesetzgebung verwiesen. Und 
in Art. 16 heißt es mit Blick auf traditionelles Wis-
sen, dass der Referenzpunkt die nationale Gesetz-
gebung des Landes ist, in dem die betreffende indi-
gene oder lokale Gemeinschaft ansässig ist.

Zusammenfassung

Es lässt sich trefflich darüber diskutieren, ob 
das Glas nun halb leer oder halb voll ist. Das Na-
goya-Protokoll geht in der Frage der Anerkennung 
der Rechte indigener Völker über den Stand der 
CBD hinaus. Seine Vorschriften begründen sich 
in der UN-Erklärung über die Rechte indigener 
Völker, die in Art. 31.1 den indigenen Völkern das 
Recht zuspricht, ihr traditionelles Wissen zu kon-
trollieren und zu schützen. Das Nagoya-Proto-
koll erkennt diese Rechte allerdings nicht unein-
geschränkt an, sondern verlangt eine nationale 
Rechtsprechung, die diese Rechte bestätigt. Da-
mit setzt es quasi voraus, dass Art. 31.2 der UN-Er-
klärung greift, wonach die Unterzeichnerstaaten 
verpflichtet werden, effektive Maßnahmen zu er-
greifen, um die Ausübung dieser Rechte durch die 
indigenen Völker anzuerkennen und zu schützen.
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Kapitel 4 

Zusammenfassende Bewertung   
und Empfehlungen

Eine Gesamtbewertung des Nagoya-Proto-
kolls muss wenig schmeichelhaft ausfallen. Das, 
was die internationale Gemeinschaft mit großem 
Bahnhof in Nagoya beschlossen hat, geht in wei-
ten Teilen nicht über die Verpflichtungen hinaus, 
die die CBD bereits enthält. Der Begriff der „Nut-
zung“ ist qua Definition deutlich einschränkt wor-
den, da nur noch Forschung und Entwicklung 
eingeschlossen sind. Es ist aber den Entwicklungs-
ländern gelungen, die Nutzung aller Komponenten 
einer genetischen Ressource unter die Regeln des 
Nagoya-Protokolls zu bringen. Ebenso ist es ihnen 
gelungen, die eigentliche Phase der Wertschöpfung 
– die Kommerzialisierung – durch die Vorschriften 
zur Vorteilsaufteilung abzudecken. Unverständli-
cherweise gilt diese nicht für die Nutzung geneti-
scher Ressourcen von indigenen Völkern und loka-
len Gemeinschaften.

Dieses und weitere Defizite des Protokolls sind 
schwerwiegend. Während das Nagoya-Protokoll 
die Möglichkeit offen lässt, Regeln zur Aufteilung 
der Vorteile und Gewinne aus der laufenden und 
neuen Nutzung und Kommerzialisierung geneti-
scher Ressourcen und traditionellen Wissens, auf 
das zumindest nach 1993 zugegriffen wurde zu 
erstellen, fehlen doch konkrete, umsetzbare und 
handlungsleitende Bestimmungen. Immerhin lässt 
sich mit dem Protokolltext gut argumentieren, dass 
im Falle des Vorteilsausgleichs bei der Nutzung ge-
netischer Ressourcen und traditionellen Wissens 
indigener Völker die allgemeinen Regeln für alle 
Altfälle gelten. Ob es allerdings gelingen kann, 
diese Interpretation auch für die Praxis geltend zu 
machen, bleibt angesichts des harten Widerstands 
der Industrieländer in dieser Frage unsicher. Eine 
explizite Vorschrift wäre hier fraglos förderlich ge-
wesen. Im Endeffekt haben die Entwicklungslän-
der ihre Position zwar theoretisch durchgesetzt, in 
der Praxis könnten jedoch die Industrieländer ob-
siegen. Damit könnten die bisherigen Biopiraterie-
Fälle unangetastet bleiben, im Grunde legalisiert 
werden.

Ein weiteres großes Defizit des Protokolls liegt 
im Bereich der Compliance, der Vorschriften zur 
Einhaltung der Regeln. Die Strategie der Industrie-
länder lief während der Verhandlungen auf ein Ziel 

hinaus: Entweder würde eine völkerrechtlich un-
verbindliche Vereinbarung mit ebenso unverbind-
lichen Regeln zur Einhaltung verabschiedet; oder 
aber ein völkerrechtlich verbindliches Protokoll 
mit weichen Umsetzungsverpflichtungen. COP-
10 hat letzteres beschlossen. Entsprechend we-
nig konkret sind die Umsetzungsmaßnahmen. Im 
Kern wiederholt das Nagoya-Protokoll die Compli-
ance-Verpflichtungen der CBD in Art. 15.7 und 8(j). 
Wenn man sehr gutwillig interpretieren will, führt 
das Nagoya-Protokoll die Verpflichtungen der CBD 
etwas weiter aus.

Tatsächlich neue Instrumente und Verfahren 
mit verbindlichem Charakter sind in Nagoya kaum 
beschlossen worden. Bei dieser Beobachtung sind 
jedoch zwei Ausnahmen von Bedeutung: Zum ei-
nen wird die Rolle indigener Völker dadurch ge-
stärkt, dass zumindest mit Blick auf Artikel 16 in 
Zusammenhang mit traditionellem Wissen für sie 
besondere Regeln gelten.

Die zweite Ausnahme ist nur sehr bedingt als 
Erfolg zu bezeichnen. Sie betrifft die Einführung 
des Zertifikats und (mindestens) eines Check-
points. Diesen Instrumenten, die einmal zur 
Nachverfolgung und als Grundlage für Sanktio-
nen gedacht waren, haben die Industrieländer, na-
mentlich die EU und Japan, in der letzten Nacht in 
Nagoya die Zähne gezogen. Nun dienen sie ledig-
lich noch der Überwachung und der Transparenz 
von Forschung und Entwicklung, Verstöße gegen 
ABS-Bestimmungen werden nicht zwingend direk-
te Auswirkungen auf Verfahren zur Erteilung von 
Patenten oder Marktzulassungen haben.

Das hatten sich die Entwicklungsländer anders 
vorgestellt. Ihr Ziel war es, über das Nagoya-Proto-
koll das Patentrecht so zu beeinflussen, dass es die 
Ziele und Bestimmungen des Protokolls unterstüt-
zen würde anstatt sie zu unterlaufen. Immerhin 
wird diese Möglichkeit durch das Nagoya-Protokoll 
nicht verwehrt, es enthält an dieser Stelle lediglich 
(kaum ausreichende) Mindeststandards, die aller-
dings nach oben hin reichlich Luft lassen.

Meinen die Industrieländer es also mit dem 
Kampf gegen Biopiraterie ernst, so läge in einer 
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Umgestaltung internationaler und nationaler Pa-
tentgesetze die Möglichkeit, dafür den Beweis zu 
erbringen. Das Protokoll hindert keinen Vertrags-
staat daran, einen entsprechenden Checkpoint 
beim Patentamt einzurichten. Das wollten die 
Entwicklungsländer in Nagoya als bindende Ver-
pflichtung festschreiben. Die Industrieländer ha-
ben dies abgelehnt, es wäre ein starkes politisches 
Signal, dieser elementaren Forderung der Entwick-
lungsländer nun im Kontext der Umsetzung nach-
zukommen. Dass die Entwicklungsländer es ernst 
meinen, zeigen die zeitgleichen Vorstöße in der 
WIPO und der WTO, die eben diesem Ziel dienen.

Darüber hinaus ist den Industrieländern an-
zuempfehlen, Verwaltungs-und Gerichtswege be-
reitzustellen, um zum einen den Opfern von Bio-
piraterie Klagemöglichkeiten zu eröffnen, zum 
anderen aber auch Biopiratie offiziell festzustellen 
und entsprechend zu sanktionieren, etwa durch 
den Entzug von Patenten oder Marktzulassungen. 
Letzteres schreibt das Nagoya-Protokoll nicht vor, 
es gehört aber in den Instrumentenkasten für ei-
nen ernsthaften Kampf gegen Biopiraterie. Deut-
lich wird dies beispielsweise dadurch, dass sich die 
Vertragsstaaten in Art. 18 des Protokolls verpflich-
ten, Entschädigungsklagen zuzulassen. Diese Vor-
schrift muss umgesetzt werden. Aber es ist wohl 
kaum denkbar, dass einerseits Entschädigung zu-
gestanden wird, auf der anderen Seite der Grund 
für diese Entschädigung unbehelligt weiter beste-
hen kann.

Mit Blick auf die Frage der Ernsthaftigkeit des 
Kampfes gegen Biopiraterie sollten die Industrie-
länder außerdem die Funktion einer Ombudsper-
son prüfen, die insbesondere indigenen Völkern 
zur Verfügung steht. Diese sind in der Praxis ge-
genüber mächtigen, global agierenden Konzernen 
naturgemäß erheblich im Nachteil, so dass eine 
Ombudsperson nicht nur zu einer außergerichtli-
chen Streitschlichtung beitragen würde, was ange-
sichts knapper finanzieller Mittel in bestimmten 
Fällen für indigene Völker hilfreich wäre, sondern 
auch juristische Beratung bieten könnte.

Den Entwicklungsländern ist zunächst ein-
mal dringend anzuempfehlen, eine nationale Ge-

setzgebung auszuarbeiten und zu implementieren. 
Dort sollte auch verankert sein, dass sie Nutzern 
aus Ländern, die nicht über ausreichende Mecha-
nismen und Instrumente zur Bekämpfung von 
Biopiraterie verfügen, den Zugang zur Nutzung 
ihrer genetischen Ressourcen und des damit ver-
bundenen traditionellen Wissens verweigern kön-
nen. Dies würde Umsetzungslücken in Nutzerlän-
dern offenbaren. Und auch für den nicht seltenen 
Fall, dass die Nutzung praktisch kaum verhindert 
werden kann, weil ein Nutzer des genetischen Ma-
terials über ex-situ Quellen oder auf andere Weise 
habhaft werden kann, wäre doch die Unrechtssi-
tuation beziehungsweise die Situation der Nicht-
konformität mit dem Nagoya-Protokoll klar doku-
mentiert und würde schon von daher Druck auf 
Nutzer und Nutzerstaaten entfalten. Zudem wäre 
eine Verweigerung des Zugangs zur Nutzung gene-
tischer Ressourcen aus diesem Grunde protokoll-
konform, da dies dann nicht willkürlich, sondern 
begründet wäre.

Hinzu kommt, dass die Entwicklungsländer 
gut beraten wären, ihre nationale Gesetzgebung 
auch dahingehend auszugestalten, dass sie den 
physischen Zugang zu genetischen Ressourcen 
und genetischem Material regelt. Nichts im Na-
goya-Protokoll hält sie davon ab, dies zu tun, die 
CBD gibt ihnen sogar ausdrücklich das Recht hier-
zu. Dies würde die biodiversitätsreichen Länder in 
die Position versetzen, potentiellen Nutzern nicht 
nur den Zugang zur Nutzung im Sinne von For-
schung und Entwicklung, sondern auch den Pro-
zess des Habhaftwerdens der genetischen Ressour-
cen durch nationale Gesetzgebung zu regulieren. 
Dabei könnten in einem ersten Schritt Nutzer 
aus solchen Staaten ausgeschlossen werden, die 
nicht Mitglied des Nagoya-Protokolls sind. In ei-
nem zweiten Schritt könnte auch Nutzern aus Mit-
gliedsstaaten der Zugang zu Material verweigert 
werden, die in ihrem Hoheitsgebiet Biopiraterie 
nicht wirksam unterbinden. Auch in diesem letzt-
genannten Falle wäre eine solche Diskriminierung 
nicht willkürlich, sondern protokollkonform.

Insgesamt ist die Einführung einer klar regle-
mentierenden nationalen Gesetzgebung aus Sicht 
der bereitstellenden Ursprungsländer vor allem 
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auch wegen der Compliance-Vorschriften des Pro-
tokolls unabdingbar. Denn die Regeln zur Erfül-
lung der Verpflichtungen des Protokolls sehen vor, 
dass die Anforderungen der nationalen Gesetzge-
bung des jeweils anderen Vertragsstaates erfüllt 
sein müssen. Daraus folgt: wo nichts ist, ist auch 
nichts zu erfüllen. Für Staaten ohne eine nationa-
le Gesetzgebung zu Zugang und gerechtem Vor-
teilsausgleich ist das Nagoya-Protokoll im Grunde 
wertlos.

Im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung 
wäre den Vertragsstaaten dann zu empfehlen, in-
digenen Völkern und lokalen Gemeinschaften in 
der Nutzung ihrer genetischen Ressourcen und ih-
res traditionellen Wissens Autonomie einzuräu-
men. Hierbei handelt es sich zunächst um eine be-
grüßenswerte Umsetzung der UN-Erklärung über 
die Rechte indigener Völker. Mit Blick auf das Na-
goya-Protokoll ist damit jedoch auch der spezifi-
sche Vorteil verbunden, dass die Regeln in Bezug 
auf indigene Völker und traditionelles Wissen aus 
Sicht der Bereitsteller wesentlich günstiger ausfal-
len, als dies für Staaten der Fall ist. Die Autonomie 
indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu 
stärken, erhöht mithin die Chancen der Vertrags-
staaten, die Regeln des Nagoya-Protokolls für ihre 
Zwecke nutzen zu können.

Im Sinne einer Gesamtbewertung kommt man 
kaum an der Einschätzung vorbei, dass das Proto-
koll die Anforderung, ein wirksames Instrument 
im Kampf gegen Biopiraterie zu sein, kaum oder 
jedenfalls nicht in befriedigender Weise erfüllt. 
Eine minimalistische Umsetzung lässt den Biopi-
raten reichlich und ausreichend große Schlupflö-
cher. Von daher ist die nationale Implementierung 
entscheidend. Es bleibt also im Wesentlichen der 
zukünftigen Interpretation und Ergänzung der Na-
goya-Regeln sowohl in Entwicklungs- als auch in 
Industrieländern überlassen, ob es gelingen kann, 
den Biopiraten das Handwerk zu legen.
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Artikel 1

Ziel

Ziel dieses Protokolls ist die ausgewogene und ge-
rechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der 
genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, 
insbesondere durch angemessenen Zugang zu ge-
netischen Ressourcen und angemessene Weiterga-
be der einschlägigen Technologien unter Berück-
sichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und 
Technologien sowie durch angemessene Finanzie-
rung, um so zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt und zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestand-
teile beizutragen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 des Über-
einkommens gelten für dieses Protokoll. Außerdem 
bedeutet im Sinne dieses Protokolls a) „Konferenz 
der Vertragsparteien“ die Konferenz der Vertrags-
parteien des Übereinkommens; b) „Übereinkom-
men“ das Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt;

c) „Nutzung der genetischen Ressourcen“ das 
Durchführen von Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeiten an der genetischen und/oder bioche-
mischen Zusammensetzung genetischer Res-
sourcen, einschließlich durch die Anwendung 
von Biotechnologie im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens;

d) „Biotechnologie“ im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens jede technologische Anwen-
dung, die biologische Systeme, lebende Organis-
men oder Derivate daraus benutzt, um Erzeugnisse 
oder Verfahren für eine bestimmte Nutzung herzu-
stellen oder zu verändern;

e) „Derivat“ eine natürlich vorkommende bioche-
mische Verbindung, die durch Genexpression oder 
den Stoffwechselprozess biologischer oder gene-
tischer Ressourcen entstanden ist, auch wenn sie 
keine funktionalen Erbeinheiten enthält.

Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung 
der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Auszug)

Artikel 3

Geltungsbereich

Dieses Protokoll findet Anwendung auf genetische 
Ressourcen, die in den Geltungsbereich des Arti-
kels 15 des Übereinkommens fallen, und auf die 
Vorteile, die sich aus der Nutzung dieser Ressour-
cen ergeben. Das Protokoll findet auch Anwendung 
auf traditionelles Wissen, das sich auf genetische 
Ressourcen bezieht, die in den Geltungsbereich 
des Übereinkommens fallen, und auf die Vorteile, 
die sich aus der Nutzung dieses Wissens ergeben.

Artikel 4

Verhältnis zu völkerrechtlichen Übereinkünften 
und anderen internationalen Regelungen

(1) Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und 
Pflichten einer Vertragspartei aus bestehenden völ-
kerrechtlichen Übereinkünften unberührt, außer 
wenn die Wahrnehmung dieser Rechte und Pflich-
ten die biologische Vielfalt ernsthaft schädigen oder 
bedrohen würde. Dieser Absatz zielt nicht darauf 
ab, eine Hierarchie zwischen diesem Protokoll und 
anderen internationalen Regelungen zu schaffen.

(2) Dieses Protokoll hindert die Vertragsparteien 
nicht daran, andere einschlägige völkerrechtliche 
Übereinkünfte, einschließlich besonderer Über-
einkünfte über den Zugang und die Aufteilung der 
Vorteile, zu erarbeiten und durchzuführen, sofern 
diese die Verwirklichung der Ziele des Überein-
kommens und dieses Protokolls unterstützen und 
den Zielen nicht zuwiderlaufen.

(3) Dieses Protokoll wird so durchgeführt, dass 
sich das Protokoll und andere internationale Re-
gelungen, die für dieses Protokoll von Belang sind, 
wechselseitig stützen. Nützliche und einschlägige 
laufende Arbeiten oder Verfahrensweisen auf der 
Grundlage solcher internationalen Regelungen so-
wie im Rahmen einschlägiger internationaler Or-
ganisationen sollen gebührende Beachtung finden, 
sofern sie die Verwirklichung der Ziele des Über-
einkommens und dieses Protokolls unterstützen 
und den Zielen nicht zuwiderlaufen.
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(4) Dieses Protokoll dient der Durchführung der 
Bestimmungen des Übereinkommens über den 
Zugang und die Aufteilung der Vorteile. In den 
Fällen, in denen eine besondere internationa-
le Regelung über den Zugang und die Aufteilung 
der Vorteile Anwendung findet, die mit den Zielen 
des Übereinkommens und dieses Protokolls im 
Einklang steht und ihnen nicht zuwiderläuft, fin-
det dieses Protokoll keine Anwendung für die Ver-
tragspartei oder Vertragsparteien der besonderen 
Regelung im Hinblick auf die darin erfasste be-
stimmte genetische Ressource und für den darin 
vorgesehenen Zweck.

Artikel 5

Ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der Vorteile

(1) Nach Artikel 15 Absätze 3 und 7 des Überein-
kommens werden Vorteile, die sich aus der Nut-
zung der genetischen Ressourcen sowie aus der 
späteren Verwendung und Vermarktung ergeben, 
mit der Vertragspartei, die diese Ressourcen zur 
Verfügung stellt, das heißt dem Ursprungsland 
dieser Ressourcen oder einer Vertragspartei, die 
die genetischen Ressourcen in Übereinstimmung 
mit dem Übereinkommen erworben hat, ausgewo-
gen und gerecht geteilt. Diese Aufteilung erfolgt zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen.

(2) Jede Vertragspartei ergreift Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- oder politische Maßnahmen, wie je-
weils angebracht, mit dem Ziel sicherzustellen, 
dass Vorteile, die sich aus der Nutzung der geneti-
schen Ressourcen ergeben, deren Träger indigene 
und ortsansässige Gemeinschaften sind, im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
über die bestehenden Rechte dieser indigenen und 
ortsansässigen Gemeinschaften an diesen gene-
tischen Ressourcen mit den betroffenen Gemein-
schaften auf der Grundlage einvernehmlich fest-
gelegter Bedingungen ausgewogen und gerecht 
geteilt werden.

(3) Zur Durchführung des Absatzes 1 ergreift jede 
Vertragspartei Gesetzgebungs-, Verwaltungs-oder 
politische Maßnahmen, wie jeweils angebracht.

(4) Zu den Vorteilen können finanzielle und nicht 
finanzielle Vorteile gehören, darunter unter ande-
rem die in der Anlage aufgeführten.

(5) Jede Vertragspartei ergreift Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- oder politische Maßnahmen, wie je-
weils angebracht, damit die Vorteile, die sich aus 
der Nutzung von sich auf genetische Ressourcen 
beziehendem traditionellem Wissen ergeben, mit 
den indigenen und ortsansässigen Gemeinschaf-
ten, die Träger dieses Wissens sind, ausgewogen 
und gerecht geteilt werden. Diese Aufteilung er-
folgt zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen.

Artikel 6

Zugang zu genetischen Ressourcen

(1) In Ausübung der souveränen Rechte in Bezug 
auf die natürlichen Ressourcen und vorbehaltlich 
der innerstaatlichen Gesetze oder sonstigen Vor-
schriften über den Zugang und die Aufteilung der 
Vorteile bedarf der Zugang zu genetischen Res-
sourcen für ihre Nutzung der auf Kenntnis der 
Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung 
der Vertragspartei, die diese Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt hat, das heißt des Ursprungslands 
dieser Ressourcen oder einer Vertragspartei, wel-
che die genetischen Ressourcen in Übereinstim-
mung mit dem Übereinkommen erworben hat, so-
fern diese Vertragspartei nichts anderes bestimmt 
hat.

(2) Im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht er-
greift jede Vertragspartei, soweit angebracht, Maß-
nahmen mit dem Ziel sicherzustellen, dass für den 
Zugang zu genetischen Ressourcen die auf Kennt-
nis der Sachlage gegründete vorherige Zustim-
mung oder Billigung und Beteiligung der indige-
nen und ortsansässigen Gemeinschaften erlangt 
wird, sofern diese das bestehende Recht haben, 
den Zugang zu diesen Ressourcen zu gewähren.

(3) Im Einklang mit Absatz 1 ergreift jede Vertrags-
partei, die eine auf Kenntnis der Sachlage gegrün-
dete vorherige Zustimmung verlangt, die erforderli-
chen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politischen 
Maßnahmen, wie jeweils angebracht, um
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a) für Rechtssicherheit, Klarheit und Transparenz 
ihrer innerstaatlichen Gesetze oder sonstigen Vor-
schriften über den Zugang und die Aufteilung der 
Vorteile zu sorgen;

b) für ausgewogene und nicht willkürliche Regeln 
und Verfahren für den Zugang zu genetischen Res-
sourcen zu sorgen;

c) Informationen darüber, wie eine auf Kenntnis 
der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung zu 
beantragen ist, zur Verfügung zu stellen;

d) kostenwirksam und innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums für eine klare und transparente 
schriftliche Entscheidung einer zuständigen nati-
onalen Behörde zu sorgen;

e) zum Zeitpunkt des Zugangs für die Ausstellung 
einer Genehmigung oder eines gleichwertigen Do-
kuments als Nachweis für die Entscheidung, eine 
auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige 
Zustimmung zu erteilen, und als Nachweis für die 
Vereinbarung einvernehmlich festgelegter Bedin-
gungen zu sorgen und die Informationsstelle für 
den Zugang und die Aufteilung der Vorteile ent-
sprechend in Kenntnis zu setzen;

f) für den Zugang zu genetischen Ressourcen, vor-
behaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
gegebenenfalls Kriterien und/oder Verfahren für 
die Erlangung der auf Kenntnis der Sachlage ge-
gründeten vorherigen Zustimmung oder Billigung 
und Beteiligung indigener und ortsansässiger Ge-
meinschaften festzulegen 
und

g) klare Regeln und Verfahren, wie einvernehmlich 
festgelegte Bedingungen verlangt und vereinbart 
werden, einzuführen. Diese Bedingungen werden 
schriftlich abgefasst und können unter anderem 
Folgendes umfassen:

i) eine Streitbeilegungsklausel;

ii) Bedingungen für die Aufteilung der Vorteile, un-
ter anderem auch im Hinblick auf Rechte des geis-
tigen Eigentums;

iii) gegebenenfalls Bedingungen für die spätere 
Nutzung durch Dritte und

iv) gegebenenfalls Bedingungen für Änderungen 
der Absicht.

Artikel 7

Zugang zu sich auf genetische  
Ressourcen beziehendem  
traditionellem Wissen

Im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht er-
greift jede Vertragspartei, soweit angebracht, 
Maßnahmen mit dem Ziel sicherzustellen, dass 
der Zugang zu sich auf genetische Ressourcen 
beziehendem traditionellem Wissen, dessen Trä-
ger indigene und ortsansässige Gemeinschaften 
sind, mit der auf Kenntnis der Sachlage gegrün-
deten vorherigen Zustimmung oder Billigung 
und Beteiligung dieser indigenen und ortsan-
sässigen Gemeinschaften erfolgt und dass ein-
vernehmlich festgelegte Bedingungen vereinbart 
worden.

Artikel 10

Globaler multilateraler  
Mechanismus für die  
Aufteilung der Vorteile

Die Vertragsparteien prüfen die Notwendigkeit 
und die Modalitäten eines globalen multilateralen 
Mechanismus für die Aufteilung der Vorteile, um 
die ausgewogene und gerechte Aufteilung der Vor-
teile aus der Nutzung von genetischen Ressourcen 
und traditionellem Wissen, das sich auf genetische 
Ressourcen bezieht, die grenzüberschreitend vor-
kommen oder für die eine auf Kenntnis der Sach-
lage gegründete vorherige Zustimmung nicht er-
teilt oder erlangt werden kann, zu behandeln. Die 
Vorteile, die von Nutzern von genetischen Ressour-
cen und sich auf genetische Ressourcen beziehen-
dem traditionellem Wissen durch diesen Mecha-
nismus geteilt werden, werden verwendet, um die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nach-
haltige Nutzung ihrer Bestandteile weltweit zu 
unterstützen.
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Artikel 15

Einhaltung der innerstaatlichen Gesetze 
oder sonstigen Vorschriften über den 
Zugang und die Aufteilung der Vorteile

(1) Jede Vertragspartei ergreift geeignete, wirksame 
und angemessene Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
oder politische Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass der Zugang zu den innerhalb ihres Hoheitsbe-
reichs genutzten genetischen Ressourcen im Ein-
klang mit einer auf Kenntnis der Sachlage gegrün-
deten vorherigen Zustimmung erfolgt ist und dass 
einvernehmlich festgelegte Bedingungen verein-
bart worden sind, wie nach den innerstaatlichen 
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften über den Zu-
gang und die Aufteilung der Vorteile der anderen 
Vertragspartei vorgeschrieben.

(2) Die Vertragsparteien ergreifen geeignete, wirk-
same und angemessene Maßnahmen zur Behand-
lung von Fällen von Nichteinhaltung der nach Ab-
satz 1 angenommenen Maßnahmen.

(3) Die Vertragsparteien arbeiten, soweit möglich 
und sofern angebracht, in Fällen mutmaßlicher 
Verstöße gegen die in Absatz 1 genannten inner-
staatlichen Gesetze oder sonstigen Vorschriften 
über den Zugang und die Aufteilung der Vorteile 
zusammen.

Artikel 16

Einhaltung der innerstaatlichen Gesetze 
oder sonstigen Vorschriften über den 
Zugang und die Aufteilung der Vorteile in 
Bezug auf sich auf genetische Ressourcen 
beziehendes traditionelles Wissen

(1) Jede Vertragspartei ergreift geeignete, wirksa-
me und angemessene Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs- oder politische Maßnahmen, wie jeweils an-
gebracht, um zu gewährleisten, dass der Zugang zu 
innerhalb ihres Hoheitsbereichs genutztem, sich 
auf genetische Ressourcen beziehendem traditio-
nellem Wissen im Einklang mit einer auf Kenntnis 
der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung 
oder mit Billigung und Beteiligung der indigenen 

und ortsansässigen Gemeinschaften erfolgt ist 
und dass einvernehmlich festgelegte Bedingungen 
vereinbart worden sind, wie nach den innerstaat-
lichen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften über 
den Zugang und die Aufteilung der Vorteile der an-
deren Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich 
diese indigenen und ortsansässigen Gemeinschaf-
ten befinden, vorgeschrieben.

(2) Die Vertragsparteien ergreifen geeignete, wirk-
same und angemessene Maßnahmen zur Behand-
lung von Fällen von Nichteinhaltung der nach Ab-
satz 1 angenommenen Maßnahmen.

(3) Die Vertragsparteien arbeiten, soweit möglich 
und sofern angebracht, in Fällen mutmaßlicher 
Verstöße gegen die in Absatz 1 genannten inner-
staatlichen Gesetze oder sonstigen Vorschriften 
über den Zugang und die Aufteilung der Vorteile 
zusammen.

Artikel 17

Überwachung der Nutzung 
genetischer Ressourcen

(1) Zur Unterstützung der Einhaltung ergreift jede 
Vertragspartei, soweit angebracht, Maßnahmen, 
um die Nutzung der genetischen Ressourcen zu 
überwachen und die Transparenz in Bezug auf 
ihre Nutzung zu verbessern. Zu diesen Maßnah-
men gehören a) die Benennung einer oder mehre-
rer Kontrollstelle(n) wie folgt:

i) die benannten Kontrollstellen würden einschlä-
gige Informationen gegebenenfalls sammeln oder 
erhalten, die in Zusammenhang mit einer auf 
Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zu-
stimmung, der Quelle der genetischen Ressource, 
der Vereinbarung einvernehmlich festgelegter Be-
dingungen und/oder der Nutzung der genetischen 
Ressourcen stehen, wie jeweils angebracht;

ii) jede Vertragspartei verlangt, sofern angebracht 
und in Abhängigkeit von den besonderen Merk-
malen einer benannten Kontrollstelle, von den 
Nutzern genetischer Ressourcen die Vorlage der 
unter Ziffer i genannten Informationen bei ei-
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ner benannten Kontrollstelle. Jede Vertragspar-
tei ergreift geeignete wirksame und angemesse-
ne Maßnahmen zur Behandlung von Fällen von 
Nichteinhaltung;

iii) diese Informationen, einschließlich derer aus 
international anerkannten Konformitätszertifi-
katen, sofern verfügbar, werden unbeschadet des 
Schutzes vertraulicher Informationen, sofern an-
gebracht, den einschlägigen nationalen Behörden, 
der eine auf Kenntnis der Sachlage gegründete vor-
herige Zustimmung erteilenden Vertragspartei so-
wie der Informationsstelle für den Zugang und die 
Aufteilung der Vorteile zur Verfügung gestellt;

iv) die Kontrollstellen müssen wirkungsvoll sein 
und sollen Aufgaben wahrnehmen, die für die 
Durchführung von Buchstabe a von Belang sind. 
Sie sollen von Belang sein für die Nutzung geneti-
scher Ressourcen oder die Sammlung einschlägi-
ger Informationen, unter anderem in jedem Stadi-
um der Forschung, Entwicklung, Innovation sowie 
vor und während der Vermarktung;

b) die Ermutigung von Nutzern und Bereitstellern 
genetischer Ressourcen, in einvernehmlich festge-
legte Bedingungen auch Bestimmungen zum Aus-
tausch von Informationen über die Durchführung 
dieser Bedingungen einschließlich Berichtspflich-
ten aufzunehmen, und

c) die Ermutigung zur Verwendung kostengünsti-
ger Kommunikationsmittel und -systeme.

(2) Eine Genehmigung oder ein gleichwertiges Do-
kument, die beziehungsweise das nach Artikel 6 
Absatz 3 Buchstabe e ausgestellt und der Informa-
tionsstelle für den Zugang und die Aufteilung der 
Vorteile zur Verfügung gestellt wird, stellt ein inter-
national anerkanntes Konformitätszertifikat dar.

(3) Ein international anerkanntes Konformitätszer-
tifikat dient als Nachweis dafür, dass der Zugang 
zu der genetischen Ressource, auf die es sich be-
zieht, im Einklang mit einer auf Kenntnis der Sach-
lage gegründeten vorherigen Zustimmung erfolgt 
ist und dass einvernehmlich festgelegte Bedingun-
gen vereinbart worden sind, wie nach den inner-

staatlichen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften 
über den Zugang und die Aufteilung der Vortei-
le der Vertragspartei, welche die auf Kenntnis der 
Sachlage gegründete vorherige Zustimmung erteilt 
hat, vorgeschrieben.

(4) Das international anerkannte Konformitätszer-
tifikat enthält zumindest folgende Angaben, sofern 
diese nicht vertraulich sind:

a) die ausstellende Behörde;

b) das Ausstellungsdatum;

c) den Bereitsteller;

d) das eindeutige Erkennungszeichen des Zertifikats; 
 
e) die natürliche oder juristische Person, der die auf 
Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zu-
stimmung erteilt wurde;

f) den Gegenstand des Zertifikats oder die geneti-
schen Ressourcen, auf die es sich bezieht;

g) die Bestätigung, dass einvernehmlich festgeleg-
te Bedingungen vereinbart wurden;

h) die Bestätigung, dass die auf Kenntnis der Sach-
lage gegründete vorherige Zustimmung erlangt 
wurde;

i) kommerzielle und/oder nicht kommerzielle 
Nutzung.

Artikel 18

Einhaltung einvernehmlich 
festgelegter Bedingungen

(1) Im Hinblick auf die Durchführung des Artikels 
6 Absatz 3 Buchstabe g Ziffer i und des Artikels 7 
ermutigt jede Vertragspartei die Bereitsteller und 
Nutzer von genetischen Ressourcen und/oder von 
sich auf genetische Ressourcen beziehendem tra-
ditionellem Wissen, in einvernehmlich festgelegte 
Bedingungen gegebenenfalls Bestimmungen über 
die Streitbeilegung aufzunehmen, einschließlich
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a) der Gerichtsbarkeit, der sie alle Streitbeilegungs-
verfahren unterwerfen;

b) des anwendbaren Rechtes und/oder

c) Möglichkeiten alternativer Streitbeilegung wie 
etwa Mediations- oder Schiedsverfahren.

(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass bei sich 
aus den einvernehmlich festgelegten Bedingungen 
ergebenden Streitigkeiten die Beschreitung eines 
Rechtswegs entsprechend den in ihrer jeweiligen 
Rechtsordnung geltenden gerichtlichen Erforder-
nissen möglich ist.

(3) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, 
wirksame Maßnahmen im Hinblick auf

a) den Zugang zu Gerichten und

b) die Verwendung von Mechanismen für die ge-
genseitige Anerkennung und Vollstreckung auslän-
discher Entscheidungen und Schiedssprüche.

(4) Die Wirksamkeit dieses Artikels wird von der 
als Tagung der Vertragsparteien dieses Proto-
kolls dienenden Konferenz der Vertragsparteien 
in Übereinstimmung mit Artikel 31 des Protokolls 
überprüft.
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Anhang 2 Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Auszug)

Artikel 1

Ziele

Die Ziele dieses Übereinkommens, die in Über-
einstimmung mit seinen maßgeblichen Bestim-
mungen verfolgt werden, sind die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung 
ihrer Bestandteile und die ausgewogene und ge-
rechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der 
genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, 
insbesondere durch angemessenen Zugang zu ge-
netischen Ressourcen und angemessene Wei-
tergabe der einschlägigen Technologien unter 
Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressour-
cen und Technologien sowie durch angemessene 
Finanzierung.

Artikel 8

In-situ-Erhaltung

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und so-
fern angebracht, (…) j) im Rahmen ihrer inner-
staatlichen Rechtsvorschriften Kenntnisse, In-
novationen und Gebräuche eingeborener und 
ortsansässiger Gemeinschaften mit traditionellen 
Lebensformen, die für die Erhaltung und nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Be-
lang sind, achten, bewahren und erhalten, ihre 
breitere Anwendung mit Billigung und unter Be-
teiligung der Träger dieser Kenntnisse, Innovati-
onen und Gebräuche begünstigen und die gerech-
te Teilung der aus der Nutzung dieser Kenntnisse, 
Innovationen und Gebräuche entstehenden Vor-
teile fördern;

Artikel 15

Zugang zu genetischen Ressourcen

(1) In Anbetracht der souveränen Rechte der Staa-
ten in bezug auf ihre natürlichen Ressourcen liegt 
die Befugnis, den Zugang zu genetischen Ressour-
cen zu bestimmen, bei den Regierungen der ein-
zelnen Staaten und unterliegt den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften.

(2) Jede Vertragspartei bemüht sich, Voraussetzun-
gen zu schaffen, um den Zugang zu genetischen 
Ressourcen für eine umweltverträgliche Nutzung 
durch andere Vertragsparteien zu erleichtern, und 

keine Beschränkungen aufzuerlegen, die den Zie-
len dieses Übereinkommens zuwiderlaufen.

(3) Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten 
als von einer Vertragspartei nach diesem Artikel 
oder den Artikeln 16 und 19 zur Verfügung gestell-
te genetische Ressourcen nur diejenigen, die von 
Vertragsparteien, die Ursprungsländer dieser Res-
sourcen sind, oder von den Vertragsparteien, die 
diese Ressourcen in Übereinstimmung mit diesem 
Übereinkommen erworben haben, zur Verfügung 
gestellt werden.

(4) Der Zugang, sofern er gewährt wird, erfolgt zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen und 
vorbehaltlich dieses Artikels.

(5) Der Zugang zu genetischen Ressourcen bedarf 
der auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorhe-
rigen Zustimmung der Vertragspartei, die diese 
Ressourcen zur Verfügung stellt, sofern diese Ver-
tragspartei nichts anderes bestimmt hat.

(6) Jede Vertragspartei bemüht sich, wissenschaft-
liche Forschung auf der Grundlage genetischer 
Ressourcen, die von anderen Vertragsparteien zur 
Verfügung gestellt wurden, unter voller Beteiligung 
dieser Vertragsparteien und nach Möglichkeit in 
deren Hoheitsgebiet zu planen und durchzuführen.

(7) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, 
in Übereinstimmung mit den Artikeln 16 und 
19 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische 
Maßnahmen, erforderlichenfalls durch den in den 
Artikeln 20 und 21 festgelegten Finanzierungsme-
chanismus, mit dem Ziel, die Ergebnisse der For-
schung und Entwicklung und die Vorteile, die sich 
aus der kommerziellen und sonstigen Nutzung der 
genetischen Ressourcen ergeben, mit der Vertrags-
partei, die diese Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt hat, ausgewogen und gerecht zu teilen. Diese 
Aufteilung erfolgt zu einvernehmlich festgelegten 
Bedingungen.
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UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker (Auszug)

Artikel 31

1. Indigene Völker haben das Recht auf die Bewah-
rung, die Kontrolle, den Schutz und die Weiterent-
wicklung ihres kulturellen Erbes, ihres traditionel-
len Wissens und ihrer traditionellen kulturellen 
Ausdrucksformen sowie der Erscheinungsformen 
ihrer Wissenschaften, ihrer Techniken und ihrer 
Kultur, einschließlich ihrer menschlichen und ge-
netischen Ressourcen, ihres Saatguts, ihrer Arz-
neimittel, ihrer Kenntnisse der Eigenschaften der 
Tier- und Pflanzenwelt, ihrer mündlichen Überlie-
ferungen, ihrer Literatur, der von ihnen geschaf-
fenen Muster, ihrer Sportarten und traditionel-
len Spiele und ihrer bildenden und darstellenden 
Künste. Sie haben außerdem das Recht auf die Be-
wahrung, die Kontrolle, den Schutz und die Weiter-
entwicklung ihres geistigen Eigentums an diesem 
kulturellen Erbe, traditionellen Wissen und diesen 
traditionellen kulturellen Ausdrucksformen.

2. Die Staaten ergreifen gemeinsam mit den indige-
nen Völkern wirksame Maßnahmen zur Anerken-
nung und zum Schutz der Ausübung dieser Rechte.

Quelle: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
Declaration%28G er man%29.pdf, Zug r if f am 
19.04.2013; eine autorisierte Übersetzung liegt bislang 
noch nicht vor.

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration%28German%29.pdf
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration%28German%29.pdf
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